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31Mit Herz und Verstand…

Pflegedienst
Hövelmann

Pflegedienst Hövelmann
Bödigestraße 11 · 
26871 Papenburg
Tel.: 0 49 61 / 66 59-0
www.pflegedienst-hoevelmann.de

• Alten- und Krankenpflege
• Tagespflege Villa Altmeppen
• Medizinische Versorgung
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Gerontopsychiatrische Pflege

• Betreutes Wohnen mit Service
• Palliativpflege
• Betreuungsleistungen
• Spezielle Wundversorgung
• Hausnotruf
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Tel.: 04961-7743-600

Seit über 45 Jahren das Stadtmagazin für Papenburg und Umgebung
www.papenburg-aktuell.net

2x1 Buch

 1 Playstation/Xbox/PC
Spiel zu gewinnen (Expert) 

3x Magazine “Gesch. a. Papenburg“
und 1x Kinokarte

Jeden Monat
GEWINNSPIELE

Averdung 4 Gutscheine
für je eine Autowäsche

GEWINNSPIELEGEWINNSPIELE
Jetzt auch Playstation 5, 

Xbox Series X und 
PC Spiele 

zu gewinnen!

Januar
2024

Seit über 45 Jahren das Stadtmagazin für Papenburg und Umgebung
www.papenburg-aktuell.net

Papenburg aktuell wünscht eine 
friedvolle Weihnachtszeit 

Gesundheit und Glück im neuen 
Jahr 2026

2x1 Buch

 1 Playstation/Xbox/PC
Spiel zu gewinnen (Expert) 

2x Magazine “Gesch. Papenburg“
und 1x Kinokarte

Averdung 4 Gutscheine
für je eine Autowäsche

Jeden Monat
GEWINNSPIELE





UNSER 
GUTSCHEIN 
passend für jeden 

Geschmack!



Senden Sie uns einfach das 
Stichwort “waschen“ an die Email: 

konrad.brink@ewetel.net 
und Sie nehmen automatisch an 

der Verlosung teil.
Waschgutschein:

Gewinner November
Erika Müller

Markus Sürken
Christina Zemke

Sasha Hahn
Bitte an der Kasse der 

Esso-Tankstelle melden!

Seit über 45 Jahren das Stadtmagazin 
für Papenburg und Umgebung

Papenburg aktuell erscheint monatlich. 
Veranstaltungen und Termine werden kos-
tenlos veröffentlicht. Eine Haftung für die 
Richtigkeit der Bekanntmachungen sowie 
Terminänderungen kann nicht übernommen 
werden. Namentlich gekennzeichnete Bei-
träge stellen nicht unbedingt die Meinung 
des Verlages dar.

Herausgeber Satz & Layout
Daniel Brink

Tel.: 0 49 61 / 36 73 
infopapenburg@gmail.com

Anzeigen: 
konrad.brink@ewetel.net 

Tel.: 0 49 61 / 3673
Büro: 

26871 Papenburg, 
Dechant-Schütte-Straße 62

www.papenburg-aktuell.net

26871 Papenburg, Friederikenstr. 114,
Tel.: 04961 8340885

Splitting links 9, 26871 Papenburg
Tel.: 0 49 61 - 66 888 25



Wir wünschen ein frohes Fest 

& ein gesundes neues Jahr!

 0 49 61 - 890 600 · www.kramer-gruppe.net · info@kramer-gruppe.net · Social Media:

Sanitätsfachgeschäft und Orthopädietechnik 
Gasthauskanal 2 · 26871 Papenburg 
Lingener Straße 29 · 49716 Meppen

Rehabilitationstechnik 
Siemensstraße 1+3 · 26871 Papenburg
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Reisen mit Kompressionsstrümpfen

Rehabilitationstechnik
Siemensstraße 1+3 
26871 Papenburg

Sanitätsfachgeschäft
und Orthopädietechnik
Gasthauskanal 2

Reisekniestrümpfe gehören auf jede Packliste: Sie können das Risiko  
einer Reisethrombose und das Anschwellen der Beine reduzieren.

Um die Beine zu entlasten, hat medi spezielle Reise-Kompressions-
strümpfe entwickelt. Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern vor Ort 
die Vielfalt der Reisestrümpfe zeigen. 

Wir beraten Sie gerne!

 04961-890600 ·  04961-89060 60 · www.kramer-gruppe.net · Social Media:

Papenburger Str. 123 
26810 Flachsmeer
Tel.: 0 49 55 - 75 95 

www.mode-meiners.de

Für alle Familienfeste die richtige Adresse 
... für Braut- u. Bräutigam, 

Silberne und Goldene 
Hochzeit, Trohnkleider

Kleider für den 
Schützenball und 

Abikleider

Festliche Herren-Anzüge, 
Westen / Plastrons und 

Hemden

Öff nungszeiten 
Mo - Fr 10 Uhr bis 18 Uhr 

Sa 10 Uhr bis 14 Uhr

Die neue Rabe Kollektion

jetzt 

25% 
sparen.

Der Jubiläums-
verkauf geht weiter



Einem Arbeitnehmer 
wurde fristlos ge-
kündigt, weil er sein 
E-Fahrzeug am Ar-
beitsplatz aufgeladen 
hat, was laut Hausord-
nung verboten ist. Der 
Kläger arbeitete als 
Rezeptionist in einem 
Hotelbetrieb. Während 
der Arbeitszeit lud er 

über ein Verlängerungskabel einer 
220-Volt-Steckdose sein Privatfahr-
zeug auf. Angeblich war ihm auf dem 
Hinweg zur Arbeit aufgefallen, dass 
das Fahrzeugakku an Leistung ver-
loren hatte. Der Rezeptionist wollte 
deshalb einen reibungslosen Rück-
weg nach einer Spätschicht sicher-
stellen.

Dabei wurde er von seinem Chef er-
wischt, der unmittelbar nach Kennt-
niserlangung die fristlose Kündigung 
schriftlich aussprach. Hiergegen 
erhob der Arbeitnehmer die Kündi-
gungsschutzklage. Das zuständige 
Arbeitsgericht Duisburg – Aktenzei-
chen 5 Ca 138/22 – stellte darauf-
hin nach umfangreicher Beweisauf-
nahme fest, dass im vorliegenden 
Fall ohne vorherige Abmahnung die 
Kündigung gegen das Ultima-Ra-
tio-Prinzip des Arbeitsrechts verstößt 
und auch unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Übung unwirksam ist. 
Auch stellte das Gericht fest, dass 
aufgrund der Betriebszugehörigkeit 
und der geringen Schadenssumme 
von gerade einmal 40 Cent und der 
bis dahin „weißen Weste“ des Arbeit-
nehmers, eine Abmahnung zuvor hät-
te ausgesprochen werden müssen. In 
der durchgeführten Beweisaufnahme 

stellte sich zudem heraus, dass auch 
Arbeitskollegen ungeachtet des In-
halts der eindeutigen Hausordnung 
elektronische Geräte geladen hatten, 
ohne dass der Arbeitgeber einge-
schritten war. 

In der Urteilsbegründung stellte das 
Arbeitsgericht Duisburg aber auch 
deutlich heraus, dass das unberech-
tigte Aufladen am Arbeitsplatz durch-
aus eine fristlose Kündigung auslö-
sen kann. Es kommt danach immer 
auf die Umstände des Einzelfalles an 
unter Berücksichtigung der Interes-
sen beider Vertragsparteien. 

Das Urteil des Arbeitsgerichts Duis-
burg zeigt einmal mehr, dass in 
arbeitsrechtlichen Streitigkeiten zu-
nehmend die betriebliche Übung eine 
wichtige Rolle spielt, da sie Ansprü-
che begründen kann, die nicht expli-
zit im Arbeitsvertrag festgehalten und 
sogar laut Hausordnung verboten 
sind. Wenn ein Arbeitgeber folglich 
seinen Arbeitnehmern wiederholt und 
vorbehaltslos die Möglichkeit bietet, 
Fahrzeuge, Handys, Tablets, pp. ver-
günstigt am Arbeitsplatz zu laden, 
kann ein Arbeitnehmer auf diese be-
triebliche Übung sich berufen und da-
raus sogar einen Anspruch herleiten. 
Dieser Anspruch würde auch dann 

gelten, wenn der Arbeit-
geber später versuchen 
sollte, es sich anders 
zu überlegen und die 
Stromnutzung zu ver-
bieten. 

Das Vertrauen zwischen 
Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer ist von zentraler 

Bedeutung für die Aufrechterhaltung 
eines funktionierenden Arbeitsver-
hältnisses. Verstöße gegen dieses 
Vertrauen – wie beispielsweise der 
unbefugte Stromdiebstahl durch das 
Aufladen eines Elektroautos – können 
tatsächlich schwerwiegende arbeits-
rechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen, einschließlich der Möglich-
keit einer verhaltensbedingten Kün-
digung. Im Zweifelsfall sollte deshalb 
anwaltlicher Rat eingeholt werden.

Abschließend darf ich im Namen 
des gesamten Teams der Rechts-
anwaltskanzlei Lothar Solloch 
Ihnen allen ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest wünschen 
sowie einen erfolgreichen Start in 
ein glückliches und gesundes Jahr 
2026. Möge es ein Jahr in Frieden 
und glücklichen Momenten und 
wunderbarer Begegnungen wer-
den. 

Fristlose Kündigung wegen Ladung eines Akkus eines 
Hybridfahrzeugs an einer Steckdose des Arbeitsgebers 

ohne dessen ausdrückliche Genehmigung

Lothar Solloch
Rechtsanwalt und Notar a.D.
Fachanwalt für Arbeitsrecht



Kreuzworträtsel
Lösungswort an konrad.brink@ewetel.net

Buchgewinner
November

Heinz Cloppenburg
Insa Jürgens

Der Gewinn ist abzuholen bei
der Buchhandlung Eissing

Hauptkanal links 55

7

www.residenz-gruppe.de

Senioren Wohnpark Weser GmbH 
Seniorenresidenz "Lindenhof" 
Schubertstr. 3 I 26810 Ihrhove 
Tel.: 04955/934620
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Wenn Bilder sprechen – Kunst trifft Pantomime

Neue Kunstausstellung im Marien Hospital Papenburg Aschendorf 
zeigt Werke von Birgit Spielvogel aus Westoverledingen 

bis Ende Februar 2026.

Im Eingangsbereich des Marien Hospitals 
in Papenburg ist ab sofort eine besondere 
Kunstausstellung zu sehen: Die oberfränki-
sche Künstlerin Birgit Spielvogel verbindet in 
ihrer Serie „Wer kann mir helfen?“ Bildende 
Kunst und Pantomime zu einer eindrucksvol-
len Einheit aus Farbe, Bewegung und Emo-
tion.

Erstmals zeigt Spielvogel ihre Werke nun 
auch in Papenburg. Ausgangspunkt der Aus-
stellung ist ein Text ihres Freundes Shaun 
Morrison, den sie in berührende Bild- und 
Bewegungssprache verwandelt hat. Zur Er-
öffnung begleitete Morrison die Künstlerin 
persönlich ins Marien Hospital. Bereits 2024 
stellte sie die Serie in St. Pauli (Hamburg) er-
folgreich vor – nun sind ihre ausdrucksstar-
ken Bilder erstmals im Emsland zu erleben.
„Der menschliche Ausdruck in Körperspra-
che und Mimik fasziniert mich immer wie-
der“, sagt Birgit Spielvogel. „Ich möchte 
sichtbar machen, was Worte oft nicht erfas-
sen. Eben das, was nicht offensichtlich ist 
und zwischen den Zeilen oder in einem Blick 
liegt.“

Auch die Geschäftsführerin des Marien Hos-
pitals, Veronika von Manowski, zeigt sich be-
eindruckt:
„Birgit Spielvogel schafft es mit einer beeindruckenden Leichtigkeit Themen sichtbar zu machen, die uns alle 
bewegen. Ihre Werke sprechen direkt zum Herzen des Betrachters: ehrlich, feinfühlig und zutiefst mensch-
lich.“

Die Künstlerin wurde in Oberfranken (Bayern) geboren und zeigte schon früh ein ausgeprägtes Gespür für 
Gestaltung und Ausdruck. Nach ihrem Designstudium an der Fachhochschule Münchberg/Hof (1989–1994) 
führte sie ihr beruflicher Weg in die Textilbranche, unter anderem in die USA (South Carolina) und nach Pa-
penburg. Seit 2003 arbeitet sie als freiberufliche Diplom-Designerin. Parallel entdeckte sie ihre Leidenschaft 
für das Theater und absolvierte 2011/2012 eine berufsbegleitende Fortbildung in Theaterpädagogik am TPZ 
Lingen. Heute ist sie auch als freiberufliche Theaterpädagogin tätig.

Ihre Kunst – ob in Farbe, Linie oder Bewegung – geht über das rein Sichtbare hinaus. Neben der Serie „Wer 
kann mir helfen?“ sind noch weitere Werke von ihr ausgestellt, die ebenfalls dazu einladen, Emotionen, Be-
ziehungen und innere Vorgänge zu erkennen, die oft im Verborgenen bleiben.

Foto: Marien Hospital Papenburg Aschendorf 
Geschäftsführerin Veronika von Manowski (rechts) begrüßte Birgit Spielvogel 
und Shaun Morrison zur Ausstellungseröffnung.
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Wir bilden aus in 2026:
    Pflegefachmann/-frau (m/w/d)
    Medizinische/r Fachangestellte/r (m/w/d)
    Operationstechnische/r Assistent/in (m/w/d)
    Anästhesietechnische/r Assistent/in (m/w/d)
    Fachkraft für Medizinprodukteaufbereitung (m/w/d)
    Medizinische/r Technologe/in für Radiologie (m/w/d)
    Medizinische/r Technologe/in für Laboratoriumsanalytik (m/w/d)

Was bringst Du mit?
Hohes Maß an Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, gutes Kommunikationsvermögen, 
freundliches Auftreten, Empathie im Umgang mit Menschen, Teamfähigkeit, 
ein entsprechendes Praktikum ist von Vorteil.
Was bieten wir Dir? 
Zukunftsorientierte und abwechslungsreiche Ausbildung, Mitarbeit in einem professionellen 
und kollegialem Team, eine Ausbildungsvergütung gemäß AVR-C, eine zusätzliche Alters-
versorgung sowie Sonderzahlungen, 30 Tage Urlaub, Betriebliches Gesundheitsmanagement, 
Firmenevents und Shopping-Rabatte (corporate benefits).

Auf die Plätze, fertig, los ...
Mach Zukunft draus!

... den Menschen verbunden

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende uns Deine aussagekräftige Online-Bewerbung zu - 
wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen mit Dir.

Du möchtest mehr über uns erfahren?
Besuche uns unter www.marien-hospital-papenburg.de

Für Rückfragen stehen wir Dir gerne zur Verfügung
Personalabteilung | T: 04961 93-1029 | M: personal@hospital-papenburg.de

Online-Bewerbung:



Papenburg für beispielhaftes 
Energiemanagement ausgezeichnet

Die Stadt Papenburg ist zusammen mit drei weiteren Kommunen vom Niedersächsischen Minister für Umwelt, Energie 
und Klimaschutz, Christian Meyer, für ihr beispielhaftes Energiemanagement nach Kom.EMS ausgezeichnet worden. 
Die Zertifizierung ehrt den strukturellen Aufbau und die Implementierung des Energiemanagements mit dem Ziel, dass 
der Energieverbrauch und der Treibhausgasausstoß in kommunalen Gebäuden minimiert und gleichzeitig Geld ein-
gespart wird. 

Die Stadt Papenburg hat im November 2024 als erste Kommune in Niedersachsen die Kom.EMS-Zertifizierungsstufe 
„Standard“ erreicht. Die Stufe folgte auf die Stufe „Basis“, die seit dem Jahr 2021 besteht. „Gelingen konnte diese 
Entwicklung durch die Einführung strukturierter Prozesse, ein engagiertes Energieteam und eine motivierende Ver-
waltungsleitung. Dieses konsequente Energiemanagement hat in Papenburg sehr anschaulich zu messbaren Erfolgen 
im Klimaschutz geführt“, betont Jürgen Brelage, Leiter des Energieteams der Stadt Papenburg, im Rahmen der Zerti-
fizierung.

Insgesamt wurden seit der Erstzertifizierung des Energiemanagements im Jahr 2021 ca. 12 Prozent Strom und ca. 
19 Prozent Wärme (bereinigt) eingespart. Dadurch konnte die Verwaltung ihr internes Ziel von jährlich 3 Prozent deut-
lich übertreffen.

Zu den Maßnahmen zählen energetische Sanierungen, die Installation von PV-Anlagen auf fast allen kommunalen Ge-
bäuden, Heizungsmodernisierungen, die permanente Umstellung auf LED-Beleuchtung, sowie sehr viele kleinere Maß-
nahmen. Moderne Software, die eine dauerhafte Steuerung und Überwachung des Energiemanagements ermöglicht, 
spielt in Papenburg ebenfalls eine bedeutende Rolle. Mehr Informationen dazu finden sich auf der Webseite der Stadt 
Papenburg unter dem Stichwort „Energiemanagement“.

V. l. n. r.: Der Niedersächsische Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz, Christian Meyer, übergab die Zertifizierung an Jürgen Brelage, Leiter 
des Papenburger Energieteams, zusammen mit Daniel Farnung, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH. 
Bildquelle: Simona Bednarek, Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen GmbH



Gerhard Hockmann
Reinhard Schulte

Helmut Diekmann

Auflösung November

Wer erkennt dieses Foto?
Auflösung mailen unter:
konrad.brink@ewetel.net

Verlost werden 2 Magazine
Geschichten aus Papenburg
und 1 KINO-Freikarte!

Magazin Geschichten
aus Papenburg:

Beton-Hubbrücke aus den 40er Jahren 
(Brandenburger Tor) war Übergang zur 

Wiek und den Gasthauskanal

HEINZ ROHR
 von Hardy Klein

Magazin Nr. 76 
Anfang Dezember

im Handel

Buchhandlung
Eissing - Knudsen - Ulenhus
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Apotheken-Verzeichnis

Apotheken Verzeichnis & Notdienstplan

Wer hat Notdienst?

23

Die Pollenzeit 
beginnt

20

November
1.Mi/      E
2.Do/     Q, N
3.Fr/      L
4.Sa/     M, W
5.So/      A
6.Mo/    H
7.Di/      B

8.Mi/       R, 4
9.Do/      J
10.Fr/      Z
11.Sa/     E
12.So/     C, U
13.Mo/     X, T, O
14.Di/     1

15.Mi/     S, Y, P
16.Do/     B
17.Fr/      C
18.Sa/     A
19.So/    F
20.Mo/    V, 3
21.Di/      E

22.Mi/    Q, N
23.Do/     L
24.Fr/     L
25.Sa/    K
26.So/    H
27.Mo/    G
28.Di/     R, 4  

29.Mi/    J
30.Do/   Z

November

Therapie aus einer Hand in unseren Therapiezentren

Herzlich Willkommen in unseren Therapiezentren
In unseren Therapiezentren für Logopädie (Sprech- und Sprachtherapie),
Physiotherapie (Krankengymnastik) und Ergotherapie (Verhaltenstherapie)

arbeiten unsere Therapeuten interdisziplinär (übergreifend) und eng mit den
Ärzten, Kindergärten und Pfl egeeinrichtungen vor Ort zusammen.

Haus und Heimbesuche, Therapie für Kinder und Erwachsene, Logopädie, 
Physiotherapie und Ergotherapie bei allen Krankheitsbildern, Neurofeedback, 

Bobath KG ZNS, Lerntherapie, Handtherapie, Attentioner, Castillo Morales und 
Audiolog

Friederikenstraße 51, 
26871 Papenburg
Tel.: 04961-67879

Ergo / Physio / Logo

Dr.-Horstmann-Str. 1 
26871 Aschendorf
Tel.: 04962-692428

Ergo

Splitting links 16,
26871 Papenburg

04961-982761
Ergo 

2

5. Am Denkmal, Tel.: 04955 - 9751125
WOL

Ergotherapie
Physiotherapie
Logopädie

Therapeuten 

gesucht!� EMSLAND HILLBILLIES �
AND THE

PAPENBURG FORUM ALTE WERFT
25.11.23  | 19.30 UHR

50 Years Show

Dezember

Therapie aus einer Hand

Ergotherapie
Handtherapie
Physiotherapie
Logopädie

Therapeuten
gesucht!

 Haus- und Heimbesuche, Therapie für Kinder und Erwachsene, 
Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie bei allen Krankheitsbildern, 

Neurofeedback, KG ZNS nach Bobath, Lerntherapie, Handtherapie, 
Attentioner und Audiolog

Am Denkmal 5
26810 Flachsmeer
04955 / 975 1574

Ergo / Physio/ Logo

Friederikenstraße 51
26871 Papenburg

04961-67879
Ergo / Physio/ Logo

Dr.-Horstmann-Str. 1
26871 Aschendorf

04962-692428
Ergo

22833*

von jedem Handy ohne Vorwahl

Apotheken-Notdienstfinder

*max. 69 ct/Min/SMS

Liste der nächstgelegenen Notdienst-Apotheken

22833*
SMS „apo” an 22833*

0800 00 
22833

www.
22833.mobi

www.
aponet.de

Hinweisblatt zum Apotheken-Notdienstfinder
der deutschen Apotheken

22833 - die neue mobile Nummer für die Notdienst-Apothekensuche

Mit dem neuen Dienst der ABDA ist es zukünftig möglich - immer und überall,
einfach und schnell - die nächste Notdienst-Apotheke zu finden. Ob mit einem 
kurzen Anruf, einer Text-SMS oder mobilem Internetzugriff - der Apotheken-
Notdienstfinder ist rund um die Uhr, auch unterwegs, für maximal 69 ct/Min/SMS 
bundesweit erreichbar:



Prüfstelle Aschendorf
Zu den Wallwiesen 4 
26871 Aschendorf 
Fon: 04962 99580

www.gtue-funke.de

Prüfstelle Sedelsberg
Robert-Bosch-Str. 1 
26683 Sedelsberg 
Fon: 04492 9159980

Öffnungszeiten
Mo.  -  Fr.  09:00   -  13:00 Uhr
 14:00   -  18:00 Uhr
Sa. 09:00   -  13:00 Uhr

Hauptuntersuchung
fällig?
Besuchen Sie uns!

Ohne Termin!

2 x in 
Ihrer Nähe!

10

Hauptkanal links 45, 26871 Papenburg

1. und 2. Weihnachtstag: 
Ab 11:30 Uhr Weihnachts-Schlemmerbüff et.

Wir bitten um Voranmeldung!

Reservieren Sie rechtzeitig für Ihre Weihnachtsfeier die passenden 
Räumlichkeiten bei uns!

In unserem Restaurant bieten wir täglich frische a ´la carte Gerichte 
passend zur Jahreszeit.

Mittelkanal links 94, 26871 Papenburg, Tel.: 04961 - 97 76 0
info@hotelhilling.de

131312

26871 Papenburg, Friederikenstr. 114,
Tel.: 04961 83 40 885
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Denken Sie jetzt 
schon an den 

Frühjahrscheck!
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Kreuzworträtsel

Lösungswort an
konrad.brink@ewetel.net
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Buchgewinner
November

Herma Hensen
Ursula Bruns (Rhede)

Der Gewinn ist abzuholen bei
der Buchhandlung Eissing

Hauptkanal links 55
Abholstation für vorbestellte Ware
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Die diesjährige Weihnachtszeit wird an-
gesichts der immer noch vorherrschen-
den Covid-19-Pandemie voraussicht-
lich ähnlich ausfallen wie im Vorjahr. 
Weihnachtsmärkte aber auch Weih-
nachtsfeierlichkeiten werden voraus-
sichtlich - wenn überhaupt - nur sehr 
eingeschränkt stattfinden können, mit 
der Maßgabe, dass ein Artikel, etwa zu 
arbeitsrechtlichen Folgen eines Fehl-
verhaltens auf einer Weihnachtsfeier 

sich erübrigt. Stattdessen wollen wir nachfolgend einige ge-
richtliche Entscheidungen vorstellen, die sich mit dem The-
ma Weihnachten befassen:

Während der November häufig trist und grau ist, wird die Ad-
ventszeit regelmäßig durch das Anbringen von Weihnachts-
beleuchtungen eingeläutet, die Licht in die Nachbarschaft 
bringt. Nicht jedem gefällt dieser Brauch, so auch einem Ver-
mieter einer Wohnung in Berlin. Der in unmittelbarer Nach-
barschaft wohnende Mieter hatte pünktlich zum Beginn der 
Adventszeit Lichterketten im Außenbereich der angemiete-
ten Wohnung angebracht. Hierdurch fühlte sich der Vermieter 
derart gestört, dass er gestützt hierauf eine außerordentliche 
fristlose, hilfsweise ordentliche fristgerechte Kündigung des 
Mietverhältnisses aussprach. Der Mieter fühlte sich durch die 
Kündigung nicht angesprochen und weigerte sich, die Woh-
nung zu räumen. Nachdem der Vermieter eine entsprechen-
de Räumungsklage eingereicht hatte, gaben die zuständigen 
Richter des Landgerichts Berlin - welches als Berufungsins-
tanz zu entscheiden hatte - dem Beklagten Mieter Recht. Die 
angebrachten Lichterketten - so das Gericht - rechtfertigen 
keinesfalls eine Kündigung. Es sei dahin zu stellen, ob über-
haupt eine Pflichtverletzung des Mieters vorläge, da das An-
bringen von Weihnachtsbeleuchtung sich zwischenzeitlich 
zu einer weit verbreiteten Sitte entwickelt habe. Selbst dann, 
wenn in dem Mietvertrag durch den Vermieter das Verbot 
des Anbringens von Beleuchtung zur Weihnachtszeit aufge-
nommen worden wäre, hätte dies an der Entscheidung des 
Gerichts nichts geändert. Ein Verstoß des Mieters gegen eine 
derartige Regelung hätte nach Ansicht des Gerichts allenfalls 
eine geringfügige Pflichtverletzung dargestellt mittels derer 
weder eine außerordentliche, noch eine ordentliche Kündi-
gung gerechtfertigt gewesen wäre.

Während das Anbringen elektrischer Weihnachtsbeleuch-
tung allenfalls eine Frage des Geschmacks sein mag, kann 
das Entzünden von Kerzen zur Weihnachtszeit durchaus eine 
gewisse Gefahr begründen. So auch in dem Fall, in dem der 

Bewohner eines Hauses vor dem Verlassen des Zimmers 
die Kerzen in einem Weihnachtsgesteck löschen wollte, un-
glücklicherweise jedoch eine Kerze übersah. Grund hierfür 
war, dass die Kerze auf der Innenseite ungleichmäßig ab-
gebrannt war, so dass eine Höhlung entstand, in der die 
Flamme weiter brennen konnte. Tatsächlich wurde hierdurch 
ein Brand in dem Haus verursacht, bei dem ein erheblicher 
Schaden entstand. Wie zu erwarten war, weigerte sich die 
Versicherung des Betroffenen, den Schaden zu übernehmen, 
da dieser aus ihrer Sicht grob fahrlässig gehandelt habe. An-
ders das OLG Hamm: Der Brand sei - so das Gericht - durch 
den Versicherungsnehmer nicht grob fahrlässig verursacht 
worden. Ihm sei zwar objektiv ein fehlerhaftes Verhalten vor-
zuwerfen. Die Annahme grober Fahrlässigkeit setze jedoch in 
subjektiver Hinsicht ein erheblich gesteigertes Verschulden 
voraus. Der Umstand, dass der Betroffene sich möglicher 
Gefahren bewusst war, ergebe sich bereits daraus, dass er 
alle anderen Kerzen gelöscht habe.

Dass er die letzte Kerze vergessen habe, mag auf eine Ab-
lenkung ungeklärter Ursache beruht haben, könne aber nicht 
den Vorwurf eines besonders leichtfertigen Verhaltens be-
gründen. Nach Ansicht des Gerichts habe die Versicherung 
den Beweis grober Fahrlässigkeit nicht geführt, so dass der 
Schaden zu ersetzen war.

Auch wenn in der Weihnachtszeit derartige Vorfälle ausblei-
ben, kann der weihnachtliche Friede durch andere Umstän-
de erheblich gestört werden. So erhielten die Mieter einer 
Wohnung in Köln im Herbst die Ankündigung des Vermieters, 
dass beabsichtigt sei, in dem Mietobjekt eine neue Gaseta-
genheizung einschließlich Gaszuleitung aus dem Keller zu 
installieren. Beginn der Arbeiten sollte am 12.12., Ende am 
22.12. sein. Die Mieter erklärten sich nicht bereit, die Durch-
führung der Arbeiten während der Weihnachtszeit zu dulden. 
Tatsächlich gab Ihnen das Amtsgericht Köln Recht und stell-
te fest, dass die Mieter zu einer Duldung der Arbeiten nicht 
verpflichtet gewesen waren. Selbst im Falle einer pünktlichen 
Beendigung derselben, hätte ein Abschluss der Arbeiten 2 
Tage vor Beginn des Weihnachtsfests stattgefunden. Über 
einen großen Teil der Vorweihnachtszeit wären die Mieter da-
her erheblichem Schmutz und Baulärm ausgesetzt gewesen. 
Ohne zwingenden Grund sei dies in der Vorweihnachtszeit 
schlicht nicht zumutbar, so das Amtsgericht Köln.

Die Entscheidung wäre womöglich anders ausgefallen, wenn 
der Vermieter tatsächlich dringende Gründe dafür hätte vor-
tragen können, dass die Arbeiten eilbedürftig gewesen und 
tatsächlich zeitnah durchgeführt werden müssten. Derart 

zwingende Gründe hatte der Vermieter jedoch gerade nicht 
vorgetragen.

Anlass für die letzte hier genannte Entscheidung war schließ-
lich der Umstand, dass das Weihnachtsfest nicht immer so 
harmonisch läuft wie gewünscht. So etwa im Fall eines Ehe-
paars, das sich über das Weihnachtsfest des Jahres 1999 
derart zerstritt, dass die Ehefrau ankündigte, den Ehemann 
verlassen zu wollen. Die Eheleute hatten zuvor eine Kreuz-
fahrt einschließlich Reiserücktrittskostenversicherung ge-
bucht. Infolge der Ankündigung der Ehefrau verfiel der Ehe-
mann in eine starke akute Depression, so dass er die Reise 
im Januar 2000 stornierte und seiner Versicherung unter Vor-
lage eines entsprechenden Attests die Erkrankung nachwies. 
Nach dem die Versicherung nicht einspringen wollte, erhob 
der Ehemann Klage vor dem Amtsgericht München. Diese 
blieb erfolglos. Das attestierte Krankheitsbild und die fest-
gestellte “niedergedrückte Stimmung” rechtfertige nicht den 
Rückschluss auf eine objektiv schwere Erkrankung. Das Ge-
richt führte vielmehr ausdrücklich aus, die Kreuzfahrt hätte 
den Ehemann vielleicht sogar aufmuntern können.

Abschließend hoffen wir, dass Ihnen trotz der aktuell widri-
gen Umstände eine besinnliche Adventszeit widerfährt. Wir 
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch in das neue Jahr 2022!

Rechtliches zur Weihnachtszeit

Lothar Solloch
Rechtsanwalt und Notar

Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Bereits seit längerer Zeit 
herrscht nicht nur in Deutsch-
land ein Niedrigzins-Niveau vor. 
So positiv sich dies für Perso-
nen auswirkt, die etwa zwecks 
Finanzierung eines Im mo bi lien-
kauf auf ein Darlehen angewie-
sen sind, so negativ schlagen 
sich die Folgen für den je ni gen 
nieder, der schlicht etwas Er-
spartes gewinnbringend an-

legen möchte. Weder mit Festgeld, Ta-
gesgeld oder Staatsanleihen lässt sich 
gegenwärtig eine nennenswerte Ren di te 
er zie len, vom alt hergebrachten Sparbuch 
ganz zu schweigen. Glücklich schät zen 
können sich in dieser Situation dagegen 
u. a. diejenigen, die bereits vor längerer 
Zeit einen Bausparvertrag zu den damals 
üblichen Bedingungen abgeschlossen ha-
ben. So wurden vor rund 20 Jahren in der 
Regel Zinsen von um die 3 % vereinbart. 
Inhaber von Bausparverträgen, die zwar 
zuteilungsreif sind, die das Darlehen aber 
nicht in An spruch nehmen, profitieren da-
mit durchaus von der vergleichsweise gu-
ten Verzinsung. 

Die hoch verzinsten Alt-Verträge stel-
len dementsprechend für die Bauspar-
kassen ge gen wär tig ein wirtschaftliches 
Problem dar, da die seinerzeit vereinbar-
ten Zinssätze die Er trä ge belasten. Viele 
Bausparkassen sind daher zur Verärge-
rung der Bausparer dazu über ge gan gen, 
Alt-Verträge einfach zu kündigen. Die 
Frage, unter welchen Vo raus set zun gen 
eine derartige Kündigung ausgesprochen 
werden kann und darf, ist in der ober-
ge richt li chen Rechtsprechung nicht ab-
schließend geklärt. Da verschiedene, sich 
wi der spre chen de Entscheidungen eini-
ger Oberlandesgerichte vor lie gen - eine 
Rechtssicherheit schaf fen de Entschei-
dung des BGH aber noch aus steht - ist 
die Rechtslage etwas ver fah ren und kann 
im Überblick wie folgt dargestellt werden:

Bausparverträge durchlaufen verschiede-
ne Phasen. Auf den Abschluss des Ver-
trages folgt zunächst die Ansparphase, in 
der regelmäßige Zahlungen auf den Ver-
trag ge leis tet werden. Wenn die im Vertrag 
vereinbarte Mindestsumme erreicht ist 
und zudem wei te re Kriterien erfüllt sind, 
hat der Vertrag grundsätzlich Zuteilungs-
reife. Entscheidet sich der Bausparer, das 
Darlehen nicht in Anspruch zu nehmen, 
kann er weiter ansparen. Fol ge ist zu-
nächst, dass die mögliche Darlehenssum-
me zwangs läu fig geringer wird, je höher 

das an ge spar te Guthaben ist. Wird weiter 
gespart, bis die volle Bausparsumme er-
reicht ist, kann kein Bauspardarlehen mehr 
in Anspruch genommen werden. Der Bau-
sparvertrag hat seinen Zweck damit mehr 
oder weniger erfüllt. Soweit ersichtlich 
dürfte Einigkeit da hin ge hend bestehen, 
dass in dieser Situation die Bausparkasse 
zur Kündigung des Bau spar ver tra ges be-
rechtigt ist. Bestätigt worden ist dies auch 
von den Ober lan des ge rich ten Frankfurt 
am Main und Stutt gart, die über ein stim-
mend in der Be grün dung aus führ ten, dass 
Zweck des Bausparens nicht die Gewähr-
leistung einer zinsgünstigen Geld an la ge 
sei, sondern letztendlich eines Bau spar-
dar le hens. 

Die se Be grün dung ent spricht auch die 
von den Ombudsleuten der privaten Bau-
sparkasse seit dem Jah re 2008 vertrete-
nen Auffassung. Auch diese waren der 
Ansicht, dass der eigentliche Ver trags-
zweck, nämlich die Gewährung eines 
zinsgünstigen Darlehens in der Regel 
nicht mehr erreicht werden kann, wenn 
durch die Sparleistung des Bausparers 
die Bau spar sum me erreicht oder über-
schritten ist. In diesen Fällen seien die 
Bausparkassen be rech tigt, die Verträge 
mit einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten nach § 488 Abs. 3 BGB zu kündigen.

Sehr streitig ist dagegen die 
Frage, ob Bausparkassen 
berechtigt sind, Verträge, 
die zwar bereits zuteilungs-
reif sind, die Bau spar sum-
me aber noch nicht voll 
angespart ist, zu kündigen, 
wie es verstärkt seit dem 
Jahre 2014 von den Bau-

sparkassen ge hand habt wird. 

Die Argumentation, der Zweck des Bau-
sparvertrages sei entfallen, greift in diesen 
Fäl len zwar gerade nicht, da immer noch 
die Möglichkeit besteht, ein Darlehen ab-
zu ru fen. Gleichwohl hat die obergerichtli-
che Rechtsprechung verschiedentlich zu-
guns ten der Bausparkassen entschieden. 
Exemplarisch zu verweisen ist hierzu auf 
ei ne aktuelle Entscheidung des OLG Kob-
lenz vom 29.07.2016. Das OLG Koblenz 
hat ausgeführt, das Kündigungsrecht der 
Bausparkasse ergebe sich aus § 489 Abs. 
1 Nr. 2 BGB, wonach ein Darlehensneh-
mer einen Darlehensvertrag mit festem 
Zins satz 10 Jahre nach vollständigem 
Empfang kündigen könne. Das OLG will 

a n  g e  s i c h t s 
einer ver-
gle ichbaren 
Interessenla-
ge diese Vor-
schrift auch 
auf Bau-
spar ver trä ge 
angewendet 
sehen, da in 
der Anspar-
phase der 
B a u s p a r e r 
als Darle-
h e n s g e b e r 
und die 
B a u s p a r -
kasse als 
Darlehens-
n e h m e r i n 
anzusehen 
sei. Ent-
sprechend 
der ge setz-
li chen Regelung könne daher unabhän-
gig von der Frage, ob die Bau spar sum me 
schon voll erreicht ist, der Bausparvertrag 
spätestens nach 10 Jahren nach Ein tritt 
der Zuteilungsreife durch die Bauspar-
kasse gekündigt werden. Gänzlich ent ge-
gen ge setzt ist in einer weiteren aktuellen 
Entscheidung vom 10.08.2016 durch das 
OLG Bamberg entschieden worden. Die 
Richter des hier zuständigen Senats sa-
hen anders als ihre Koblenzer Kollegen 
ein Sonderkündigungsrecht im Sinne des 
§ 489 BGB gerade nicht für gegeben. 
Beide Entscheidungen sind noch nicht 
rechts kräf tig.

Nach Ansicht des Verfassers ist es durch-
aus zweifelhaft, ob sich die gesetzliche 
Kün di gungs vor schrift überhaupt auf Bau-
sparverträge anwenden lässt. Auch die 
Fra ge, ob die Zuteilungsreife mit dem 
gesetzlichen vorgesehenen Empfang des 
Dar le hens gleich gesetzt werden kann -  
ab dem die 10-Jahres-Frist läuft - dürfte 
sehr strei tig sein.

Im Ergebnis kann daher zumindest Inha-
bern von Bausparverträgen, die zwar zu-
tei lungs reif sind, die volle Bausparsumme 
aber noch nicht erreicht worden ist, an ge-
ra ten werden, bei Erhalt einer Kündigung 
durch die Bausparkasse möglichst umge-
hend anwaltlichen Rat einzuholen.

Olaf Meyer, 
Rechtsanwalt und Notar

Kün di gung von Bausparverträgen

Besuchen Sie unsere neue Internetpräsentation mit Google Maps Business View
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zur Kündigung des Bau spar ver tra ges be-
rechtigt ist. Bestätigt worden ist dies auch 
von den Ober lan des ge rich ten Frankfurt 
am Main und Stutt gart, die über ein stim-
mend in der Be grün dung aus führ ten, dass 
Zweck des Bausparens nicht die Gewähr-
leistung einer zinsgünstigen Geld an la ge 
sei, sondern letztendlich eines Bau spar-
dar le hens. 

Die se Be grün dung ent spricht auch die 
von den Ombudsleuten der privaten Bau-
sparkasse seit dem Jah re 2008 vertrete-
nen Auffassung. Auch diese waren der 
Ansicht, dass der eigentliche Ver trags-
zweck, nämlich die Gewährung eines 
zinsgünstigen Darlehens in der Regel 
nicht mehr erreicht werden kann, wenn 
durch die Sparleistung des Bausparers 
die Bau spar sum me erreicht oder über-
schritten ist. In diesen Fällen seien die 
Bausparkassen be rech tigt, die Verträge 
mit einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten nach § 488 Abs. 3 BGB zu kündigen.

Sehr streitig ist dagegen die 
Frage, ob Bausparkassen 
berechtigt sind, Verträge, 
die zwar bereits zuteilungs-
reif sind, die Bau spar sum-
me aber noch nicht voll 
angespart ist, zu kündigen, 
wie es verstärkt seit dem 
Jahre 2014 von den Bau-

sparkassen ge hand habt wird. 

Die Argumentation, der Zweck des Bau-
sparvertrages sei entfallen, greift in diesen 
Fäl len zwar gerade nicht, da immer noch 
die Möglichkeit besteht, ein Darlehen ab-
zu ru fen. Gleichwohl hat die obergerichtli-
che Rechtsprechung verschiedentlich zu-
guns ten der Bausparkassen entschieden. 
Exemplarisch zu verweisen ist hierzu auf 
ei ne aktuelle Entscheidung des OLG Kob-
lenz vom 29.07.2016. Das OLG Koblenz 
hat ausgeführt, das Kündigungsrecht der 
Bausparkasse ergebe sich aus § 489 Abs. 
1 Nr. 2 BGB, wonach ein Darlehensneh-
mer einen Darlehensvertrag mit festem 
Zins satz 10 Jahre nach vollständigem 
Empfang kündigen könne. Das OLG will 

a n  g e  s i c h t s 
einer ver-
gle ichbaren 
Interessenla-
ge diese Vor-
schrift auch 
auf Bau-
spar ver trä ge 
angewendet 
sehen, da in 
der Anspar-
phase der 
B a u s p a r e r 
als Darle-
h e n s g e b e r 
und die 
B a u s p a r -
kasse als 
Darlehens-
n e h m e r i n 
anzusehen 
sei. Ent-
sprechend 
der ge setz-
li chen Regelung könne daher unabhän-
gig von der Frage, ob die Bau spar sum me 
schon voll erreicht ist, der Bausparvertrag 
spätestens nach 10 Jahren nach Ein tritt 
der Zuteilungsreife durch die Bauspar-
kasse gekündigt werden. Gänzlich ent ge-
gen ge setzt ist in einer weiteren aktuellen 
Entscheidung vom 10.08.2016 durch das 
OLG Bamberg entschieden worden. Die 
Richter des hier zuständigen Senats sa-
hen anders als ihre Koblenzer Kollegen 
ein Sonderkündigungsrecht im Sinne des 
§ 489 BGB gerade nicht für gegeben. 
Beide Entscheidungen sind noch nicht 
rechts kräf tig.

Nach Ansicht des Verfassers ist es durch-
aus zweifelhaft, ob sich die gesetzliche 
Kün di gungs vor schrift überhaupt auf Bau-
sparverträge anwenden lässt. Auch die 
Fra ge, ob die Zuteilungsreife mit dem 
gesetzlichen vorgesehenen Empfang des 
Dar le hens gleich gesetzt werden kann -  
ab dem die 10-Jahres-Frist läuft - dürfte 
sehr strei tig sein.

Im Ergebnis kann daher zumindest Inha-
bern von Bausparverträgen, die zwar zu-
tei lungs reif sind, die volle Bausparsumme 
aber noch nicht erreicht worden ist, an ge-
ra ten werden, bei Erhalt einer Kündigung 
durch die Bausparkasse möglichst umge-
hend anwaltlichen Rat einzuholen.

Olaf Meyer, 
Rechtsanwalt und Notar

Kün di gung von Bausparverträgen
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Bereits seit längerer Zeit 
herrscht nicht nur in Deutsch-
land ein Niedrigzins-Niveau vor. 
So positiv sich dies für Perso-
nen auswirkt, die etwa zwecks 
Finanzierung eines Im mo bi lien-
kauf auf ein Darlehen angewie-
sen sind, so negativ schlagen 
sich die Folgen für den je ni gen 
nieder, der schlicht etwas Er-
spartes gewinnbringend an-

legen möchte. Weder mit Festgeld, Ta-
gesgeld oder Staatsanleihen lässt sich 
gegenwärtig eine nennenswerte Ren di te 
er zie len, vom alt hergebrachten Sparbuch 
ganz zu schweigen. Glücklich schät zen 
können sich in dieser Situation dagegen 
u. a. diejenigen, die bereits vor längerer 
Zeit einen Bausparvertrag zu den damals 
üblichen Bedingungen abgeschlossen ha-
ben. So wurden vor rund 20 Jahren in der 
Regel Zinsen von um die 3 % vereinbart. 
Inhaber von Bausparverträgen, die zwar 
zuteilungsreif sind, die das Darlehen aber 
nicht in An spruch nehmen, profitieren da-
mit durchaus von der vergleichsweise gu-
ten Verzinsung. 

Die hoch verzinsten Alt-Verträge stel-
len dementsprechend für die Bauspar-
kassen ge gen wär tig ein wirtschaftliches 
Problem dar, da die seinerzeit vereinbar-
ten Zinssätze die Er trä ge belasten. Viele 
Bausparkassen sind daher zur Verärge-
rung der Bausparer dazu über ge gan gen, 
Alt-Verträge einfach zu kündigen. Die 
Frage, unter welchen Vo raus set zun gen 
eine derartige Kündigung ausgesprochen 
werden kann und darf, ist in der ober-
ge richt li chen Rechtsprechung nicht ab-
schließend geklärt. Da verschiedene, sich 
wi der spre chen de Entscheidungen eini-
ger Oberlandesgerichte vor lie gen - eine 
Rechtssicherheit schaf fen de Entschei-
dung des BGH aber noch aus steht - ist 
die Rechtslage etwas ver fah ren und kann 
im Überblick wie folgt dargestellt werden:

Bausparverträge durchlaufen verschiede-
ne Phasen. Auf den Abschluss des Ver-
trages folgt zunächst die Ansparphase, in 
der regelmäßige Zahlungen auf den Ver-
trag ge leis tet werden. Wenn die im Vertrag 
vereinbarte Mindestsumme erreicht ist 
und zudem wei te re Kriterien erfüllt sind, 
hat der Vertrag grundsätzlich Zuteilungs-
reife. Entscheidet sich der Bausparer, das 
Darlehen nicht in Anspruch zu nehmen, 
kann er weiter ansparen. Fol ge ist zu-
nächst, dass die mögliche Darlehenssum-
me zwangs läu fig geringer wird, je höher 

das an ge spar te Guthaben ist. Wird weiter 
gespart, bis die volle Bausparsumme er-
reicht ist, kann kein Bauspardarlehen mehr 
in Anspruch genommen werden. Der Bau-
sparvertrag hat seinen Zweck damit mehr 
oder weniger erfüllt. Soweit ersichtlich 
dürfte Einigkeit da hin ge hend bestehen, 
dass in dieser Situation die Bausparkasse 
zur Kündigung des Bau spar ver tra ges be-
rechtigt ist. Bestätigt worden ist dies auch 
von den Ober lan des ge rich ten Frankfurt 
am Main und Stutt gart, die über ein stim-
mend in der Be grün dung aus führ ten, dass 
Zweck des Bausparens nicht die Gewähr-
leistung einer zinsgünstigen Geld an la ge 
sei, sondern letztendlich eines Bau spar-
dar le hens. 

Die se Be grün dung ent spricht auch die 
von den Ombudsleuten der privaten Bau-
sparkasse seit dem Jah re 2008 vertrete-
nen Auffassung. Auch diese waren der 
Ansicht, dass der eigentliche Ver trags-
zweck, nämlich die Gewährung eines 
zinsgünstigen Darlehens in der Regel 
nicht mehr erreicht werden kann, wenn 
durch die Sparleistung des Bausparers 
die Bau spar sum me erreicht oder über-
schritten ist. In diesen Fällen seien die 
Bausparkassen be rech tigt, die Verträge 
mit einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten nach § 488 Abs. 3 BGB zu kündigen.

Sehr streitig ist dagegen die 
Frage, ob Bausparkassen 
berechtigt sind, Verträge, 
die zwar bereits zuteilungs-
reif sind, die Bau spar sum-
me aber noch nicht voll 
angespart ist, zu kündigen, 
wie es verstärkt seit dem 
Jahre 2014 von den Bau-

sparkassen ge hand habt wird. 

Die Argumentation, der Zweck des Bau-
sparvertrages sei entfallen, greift in diesen 
Fäl len zwar gerade nicht, da immer noch 
die Möglichkeit besteht, ein Darlehen ab-
zu ru fen. Gleichwohl hat die obergerichtli-
che Rechtsprechung verschiedentlich zu-
guns ten der Bausparkassen entschieden. 
Exemplarisch zu verweisen ist hierzu auf 
ei ne aktuelle Entscheidung des OLG Kob-
lenz vom 29.07.2016. Das OLG Koblenz 
hat ausgeführt, das Kündigungsrecht der 
Bausparkasse ergebe sich aus § 489 Abs. 
1 Nr. 2 BGB, wonach ein Darlehensneh-
mer einen Darlehensvertrag mit festem 
Zins satz 10 Jahre nach vollständigem 
Empfang kündigen könne. Das OLG will 
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Interessenla-
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schrift auch 
auf Bau-
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sehen, da in 
der Anspar-
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als Darle-
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und die 
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kasse als 
Darlehens-
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anzusehen 
sei. Ent-
sprechend 
der ge setz-
li chen Regelung könne daher unabhän-
gig von der Frage, ob die Bau spar sum me 
schon voll erreicht ist, der Bausparvertrag 
spätestens nach 10 Jahren nach Ein tritt 
der Zuteilungsreife durch die Bauspar-
kasse gekündigt werden. Gänzlich ent ge-
gen ge setzt ist in einer weiteren aktuellen 
Entscheidung vom 10.08.2016 durch das 
OLG Bamberg entschieden worden. Die 
Richter des hier zuständigen Senats sa-
hen anders als ihre Koblenzer Kollegen 
ein Sonderkündigungsrecht im Sinne des 
§ 489 BGB gerade nicht für gegeben. 
Beide Entscheidungen sind noch nicht 
rechts kräf tig.

Nach Ansicht des Verfassers ist es durch-
aus zweifelhaft, ob sich die gesetzliche 
Kün di gungs vor schrift überhaupt auf Bau-
sparverträge anwenden lässt. Auch die 
Fra ge, ob die Zuteilungsreife mit dem 
gesetzlichen vorgesehenen Empfang des 
Dar le hens gleich gesetzt werden kann -  
ab dem die 10-Jahres-Frist läuft - dürfte 
sehr strei tig sein.

Im Ergebnis kann daher zumindest Inha-
bern von Bausparverträgen, die zwar zu-
tei lungs reif sind, die volle Bausparsumme 
aber noch nicht erreicht worden ist, an ge-
ra ten werden, bei Erhalt einer Kündigung 
durch die Bausparkasse möglichst umge-
hend anwaltlichen Rat einzuholen.

Olaf Meyer, 
Rechtsanwalt und Notar
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Bereits seit längerer Zeit 
herrscht nicht nur in Deutsch-
land ein Niedrigzins-Niveau vor. 
So positiv sich dies für Perso-
nen auswirkt, die etwa zwecks 
Finanzierung eines Im mo bi lien-
kauf auf ein Darlehen angewie-
sen sind, so negativ schlagen 
sich die Folgen für den je ni gen 
nieder, der schlicht etwas Er-
spartes gewinnbringend an-

legen möchte. Weder mit Festgeld, Ta-
gesgeld oder Staatsanleihen lässt sich 
gegenwärtig eine nennenswerte Ren di te 
er zie len, vom alt hergebrachten Sparbuch 
ganz zu schweigen. Glücklich schät zen 
können sich in dieser Situation dagegen 
u. a. diejenigen, die bereits vor längerer 
Zeit einen Bausparvertrag zu den damals 
üblichen Bedingungen abgeschlossen ha-
ben. So wurden vor rund 20 Jahren in der 
Regel Zinsen von um die 3 % vereinbart. 
Inhaber von Bausparverträgen, die zwar 
zuteilungsreif sind, die das Darlehen aber 
nicht in An spruch nehmen, profitieren da-
mit durchaus von der vergleichsweise gu-
ten Verzinsung. 

Die hoch verzinsten Alt-Verträge stel-
len dementsprechend für die Bauspar-
kassen ge gen wär tig ein wirtschaftliches 
Problem dar, da die seinerzeit vereinbar-
ten Zinssätze die Er trä ge belasten. Viele 
Bausparkassen sind daher zur Verärge-
rung der Bausparer dazu über ge gan gen, 
Alt-Verträge einfach zu kündigen. Die 
Frage, unter welchen Vo raus set zun gen 
eine derartige Kündigung ausgesprochen 
werden kann und darf, ist in der ober-
ge richt li chen Rechtsprechung nicht ab-
schließend geklärt. Da verschiedene, sich 
wi der spre chen de Entscheidungen eini-
ger Oberlandesgerichte vor lie gen - eine 
Rechtssicherheit schaf fen de Entschei-
dung des BGH aber noch aus steht - ist 
die Rechtslage etwas ver fah ren und kann 
im Überblick wie folgt dargestellt werden:

Bausparverträge durchlaufen verschiede-
ne Phasen. Auf den Abschluss des Ver-
trages folgt zunächst die Ansparphase, in 
der regelmäßige Zahlungen auf den Ver-
trag ge leis tet werden. Wenn die im Vertrag 
vereinbarte Mindestsumme erreicht ist 
und zudem wei te re Kriterien erfüllt sind, 
hat der Vertrag grundsätzlich Zuteilungs-
reife. Entscheidet sich der Bausparer, das 
Darlehen nicht in Anspruch zu nehmen, 
kann er weiter ansparen. Fol ge ist zu-
nächst, dass die mögliche Darlehenssum-
me zwangs läu fig geringer wird, je höher 

das an ge spar te Guthaben ist. Wird weiter 
gespart, bis die volle Bausparsumme er-
reicht ist, kann kein Bauspardarlehen mehr 
in Anspruch genommen werden. Der Bau-
sparvertrag hat seinen Zweck damit mehr 
oder weniger erfüllt. Soweit ersichtlich 
dürfte Einigkeit da hin ge hend bestehen, 
dass in dieser Situation die Bausparkasse 
zur Kündigung des Bau spar ver tra ges be-
rechtigt ist. Bestätigt worden ist dies auch 
von den Ober lan des ge rich ten Frankfurt 
am Main und Stutt gart, die über ein stim-
mend in der Be grün dung aus führ ten, dass 
Zweck des Bausparens nicht die Gewähr-
leistung einer zinsgünstigen Geld an la ge 
sei, sondern letztendlich eines Bau spar-
dar le hens. 

Die se Be grün dung ent spricht auch die 
von den Ombudsleuten der privaten Bau-
sparkasse seit dem Jah re 2008 vertrete-
nen Auffassung. Auch diese waren der 
Ansicht, dass der eigentliche Ver trags-
zweck, nämlich die Gewährung eines 
zinsgünstigen Darlehens in der Regel 
nicht mehr erreicht werden kann, wenn 
durch die Sparleistung des Bausparers 
die Bau spar sum me erreicht oder über-
schritten ist. In diesen Fällen seien die 
Bausparkassen be rech tigt, die Verträge 
mit einer Kündigungsfrist von drei Mona-
ten nach § 488 Abs. 3 BGB zu kündigen.

Sehr streitig ist dagegen die 
Frage, ob Bausparkassen 
berechtigt sind, Verträge, 
die zwar bereits zuteilungs-
reif sind, die Bau spar sum-
me aber noch nicht voll 
angespart ist, zu kündigen, 
wie es verstärkt seit dem 
Jahre 2014 von den Bau-

sparkassen ge hand habt wird. 

Die Argumentation, der Zweck des Bau-
sparvertrages sei entfallen, greift in diesen 
Fäl len zwar gerade nicht, da immer noch 
die Möglichkeit besteht, ein Darlehen ab-
zu ru fen. Gleichwohl hat die obergerichtli-
che Rechtsprechung verschiedentlich zu-
guns ten der Bausparkassen entschieden. 
Exemplarisch zu verweisen ist hierzu auf 
ei ne aktuelle Entscheidung des OLG Kob-
lenz vom 29.07.2016. Das OLG Koblenz 
hat ausgeführt, das Kündigungsrecht der 
Bausparkasse ergebe sich aus § 489 Abs. 
1 Nr. 2 BGB, wonach ein Darlehensneh-
mer einen Darlehensvertrag mit festem 
Zins satz 10 Jahre nach vollständigem 
Empfang kündigen könne. Das OLG will 
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schon voll erreicht ist, der Bausparvertrag 
spätestens nach 10 Jahren nach Ein tritt 
der Zuteilungsreife durch die Bauspar-
kasse gekündigt werden. Gänzlich ent ge-
gen ge setzt ist in einer weiteren aktuellen 
Entscheidung vom 10.08.2016 durch das 
OLG Bamberg entschieden worden. Die 
Richter des hier zuständigen Senats sa-
hen anders als ihre Koblenzer Kollegen 
ein Sonderkündigungsrecht im Sinne des 
§ 489 BGB gerade nicht für gegeben. 
Beide Entscheidungen sind noch nicht 
rechts kräf tig.

Nach Ansicht des Verfassers ist es durch-
aus zweifelhaft, ob sich die gesetzliche 
Kün di gungs vor schrift überhaupt auf Bau-
sparverträge anwenden lässt. Auch die 
Fra ge, ob die Zuteilungsreife mit dem 
gesetzlichen vorgesehenen Empfang des 
Dar le hens gleich gesetzt werden kann -  
ab dem die 10-Jahres-Frist läuft - dürfte 
sehr strei tig sein.

Im Ergebnis kann daher zumindest Inha-
bern von Bausparverträgen, die zwar zu-
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aber noch nicht erreicht worden ist, an ge-
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Fröhliche Bescherung... dann der Umtausch!

Nur noch wenige Tage trennen 
uns vom Weihnachtsfest und wie 
jedes Jahr sind wir bemüht, die 
passenden Geschenke für die 
Familie und Freunde auszusu-
chen. Nicht in jedem Fall löst das 
Ergebnis der Suche bei dem Be-
schenkten ungeteilte Begeiste-

rung aus und oftmals spätestens am 27. Dezem-
ber wird die Überlegung angestellt, wie man das 
unliebsame Geschenk doch wieder los werden 
kann. Welche Regeln sind hierfür zu beachten?

Ist ein Geschenk im örtlichen Fachhandel 
gekauft worden, ist wichtig zu wissen, dass ein 
Umtauschrecht nur dann besteht, wenn dies 
ausdrücklich vereinbart wurde, etwa durch einen 
entsprechenden Vermerk auf der Rechnung oder 
dem Kassenbon. Ist dies nicht der Fall, kann eine 
Rückzahlung des Kaufpreises oder ein Umtausch 
gegen andere Ware grundsätzlich nicht verlangt 
werden. Gleichwohl ist der Einzelhandel in der 
Regel jedoch bereit, gegen Vorlage eines Kas-
senbons die Ware wieder umzutauschen. Hierbei 
handelt es sich jedoch um reine Kulanz, so dass 
es dem Händler insbesondere auch freisteht, den 
Umtausch nur gegen Erteilung eines Warengut-
scheins durchzuführen. Ein Rechtsanspruch auf 
Erstattung des Kaufpreises besteht nicht.

Zu unterscheiden hiervon ist der Fall, dass eine 
Ware nicht wegen Nichtgefallens, sondern wegen 
eines Mangels zurückgegeben werden soll. In die-
sem Fall sehen es die gesetzlichen Regelungen 
vor, dass der Verkäufer nach Wahl des Käufers 
zur Ersatzlieferung oder zur Reparatur verpfl ichtet 
ist. Ist eine Ersatzlieferung nicht möglich oder 
scheitern Reparaturversuche, kann der Käufer 
schließlich von dem Vertrag zurücktreten und 
Rückzahlung des Kaufpreises verlangen.

Ganz anders wiederum stellt sich die Rechtslage 
dar, wenn es sich bei dem zugrundeliegenden 
Kaufvertrag um ein sogenanntes Fernabsatzge-
schäft handelt, insbesondere im Falle eines Kaufs 
über einen Internethändler. In diesem Fall gibt 
das Gesetz dem Käufer - sofern er Verbraucher 
ist - ein umfassendes Widerrufs- bzw. Rückgabe-
recht. Die gelieferte Ware kann ohne weiteres an 
den Verkäufer zurückgesandt werden. Gründe für 
den Widerruf bzw. die Rückgabe müssen nicht 

genannt werden. Auch besteht ein Anspruch auf 
Rückzahlung des Kaufpreises. Auf einen Waren-
gutschein braucht sich der Kunde nicht verweisen 
zu lassen.

Wichtig in diesem Fall: Die Berufung auf das Wi-
derrufs- oder Rückgaberecht hat innerhalb von 14 
Tagen zu erfolgen, wobei diese Frist in dem Zeit-
punkt beginnt, in dem dem Kunden eine Wider-
rufsbelehrung in Textform (z. B. Brief, E-Mail oder 
Fax) mitgeteilt wird. Unbedingt zu beachten ist, 
dass die Widerrufsbelehrung inhaltlich ordnungs-
gemäß sein und den komplexen gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen muss. Ist dies nicht 
der Fall, beginnt die Frist gar nicht erst zu laufen, 
so dass die bestellte Ware auch noch zu einem 
späteren Zeitpunkt ohne Angabe von Gründen 
zurückgegeben werden kann.

Liegt der Erhalt der Widerrufsbelehrung schon 
länger als 14 Tage zurück, empfi ehlt es sich da-
her, diese inhaltlich überprüfen zu lassen, da die 
verwendeten Belehrungen gerade kleinerer Unter-
nehmen häufi g nicht der Rechtslage entsprechen.

Besonderheiten sind zu beachten, 
wenn unter dem Weihnachtsbaum 
anstelle eines Sachgeschenks ein 
Geschenkgutschein liegt. Selbst 
beim Verschenken von Gutschei-
nen kann es vorkommen, dass die 
Angebotspalette, die der Ausstel-
ler des Gutscheines vorhält, dem 
Beschenkten nicht gefällt. Regel-

mäßig stellt sich daher für den Beschenkten die 
Frage, ob er sich auch den Barbetrag, auf den der 
Gutschein ausgestellt ist, auszahlen lassen kann. 
Dies ist jedoch grundsätzlich nicht der Fall, es 
sei denn, bei Ausstellung des Gutscheines wurde 
dies ausdrücklich so vereinbart. Ausnahmsweise 
kann auch in weiteren Fällen die Auszahlung des 
Gutscheinbetrages beansprucht werden. Dies gilt 
etwa dann, wenn die Ware oder Leistung genau 
im Gutschein bezeichnet ist, der Aussteller des 
Gutscheins die Ware oder Leistung tatsächlich 
jedoch nicht mehr vorrätig hat und nicht beschaf-
fen kann, oder die Leistung nicht mehr anbietet. 
Ausnahmsweise kann ferner dann die Auszahlung 
des Barbetrages beansprucht werden, wenn 
der Aussteller wirksam eine Frist zur Einlösung 
des Gutscheins gesetzt hat, die kürzer als die 

gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren ist 
und die bereits abgelaufen ist. In diesem Fall 
kann zumindest vor Ablauf der Verjährungsfrist 
verlangt werden, dass der Gutscheinsbetrag 
ausgezahlt wird. Zu beachten ist hier allerdings, 
dass der Aussteller des Gutscheins gewisse ihm 
entstandene Kosten bzw. entgangenen Gewinn 
einbehalten darf. Zu beachten ist auch, dass der 
Anspruch auf Rückzahlung des Betrages in die-
sem Fall grundsätzlich dem ersten Erwerber des 
Gutscheins und nicht dem Beschenkten zusteht, 
der sich den Anspruch jedoch durch den ersten 
Erwerber abtreten lassen kann. 

Wir hoff en, dass die Freude auf das Weihnachts-
fest nicht durch die vorgenannten oder auch 
ähnlich gelagerte juristische Probleme belastet 
wird und wünschen eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Fest und ein gutes neues Jahre 2017.

Olaf Meyer,
Rechtsanwalt 

und Notar

In der notariellen Praxis spielt die 
erbrechtliche Beratung und die 
Beurkundung von erbrechtlichen 
Regelungen eine große Rolle. Oft-
mals ist es den Ratsuchenden nicht 
in jedem Fall bewußt, dass die 
Abfassung eines Testaments nicht 
nur bei einem größeren Vermögen, 

sondern auch bereits bei normalen wirtschaftli-
chen Verhältnissen geboten ist.
Ein Beispiel: Ein junges Paar heiratet, in kur-
zen Abständen kommen zwei Kinder zur Welt. 
Die Eheleute bauen ein Haus, sodann folgt der 
Schicksalsschlag: Einer der Ehegatten ver-
stirbt. Da das Paar sich für diesen Fall gar keine 
Gedanken gemacht hat, fehlt eine testamenta-
rische Regelung. Folge ist, dass die gesetzli-
che Erbfolge eintritt. Da auch ein Ehevertrag 
nicht geschlossen wurde, leben die Eheleute 
im gesetzlichen Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft. Der überlebende Ehegatte erhält 
1/4 des Nachlasses als gesetzliches Erbe und 
ein weiteres Viertel als pauschalen Zugewinn 
auf den Todesfall, ist also zur Hälfte am Nach-
lass beteiligt. Die beiden Kinder werden je zu 
1/4 gesetzliche Erben. Diese Rechtsfolge kann 
oftmals unerwünscht sein, da das Bestehen ei-
ner Erbengemeinschaft zwischen dem überle-
benden Ehegatten und den Kindern nachteilig 
und nicht interessengerecht sein kann. Wird 
den Beteiligten nach einem solchen Beispiel 
bewußt, dass es doch besser sei ein Testament 
zu verfassen und so versuchen viele Betroff ene 
zunächst auf eigene Faust ohne Hinzuziehung 
eines Notars ein Testament zu errichten. Nach 
kurzer Internetrecherche stoßen sie oftmals 
auf das sogenannte Berliner Testament. Tat-
sächlich ist es nach § 2267 BGB möglich, dass 
Ehegatten ein gemeinschaftliches Testament in 
der Form errichten, dass einer der beiden die 
letztwillige Verfügung eigenhändig verfasst und 
beide Ehegatten das Testament eigenhändig 
unterschreiben. Oftmals werden von den Be-
troff enen anhand von im Internet verfügbaren 
Mustern daher vermeintlich durchdachte Re-
gelungen des Inhalts getroff en, dass die Ehe-
gatten sich wechselseitig als Erben einsetzen 
und etwaige Abkömmlinge Schlußerben nach 
dem Tod des Längstlebenden sein sollen. Da 
der Pfl ichtteil der Kinder nach dem ersten Erb-

fall nicht ausgeschlossen werden kann, wird 
dies durch die übliche Pfl ichtteils-Strafklau-
sel ergänzt, wonach das Kind, das nach dem 
ersten Erbfall bereits den Pfl ichtteil verlangt, 
auch nach dem Tode des überlebenden Ehe-
gatten nur den Pfl ichteil bekommt und nicht 
Erbe wird. Auf den ersten Blick mag das eine 
sachgerechte Lösung sein. Schwierigkeiten 
treten zu Tage, wenn sich die persönlichen und 
familiären Verhältnisse ändern, so dass auch 
Bedarf für eine entsprechende Änderung des 
Testaments besteht. Dies kann etwa dann der 
Fall sein, wenn sich die Ehegatten oder aber 
der überlebende Ehegatte vollkommen mit 
den Kindern überwerfen und die Schlußerb-
folge ändern wollen. Dies kann auch der Fall 
sein, wenn sich der Lebensweg eines Kindes 
so entwickelt, dass eine Erbfolge nicht mehr 
gewollt ist. Beispiel: Eines der Kinder schließt 
sich einer Sekte an und kündigt an, dieser ihren 
Erbteil zu vermachen. Die Frage, ob eine Än-
derung des Testaments möglich ist, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Zu klären ist zu-
nächst, ob Regelungen wie in unserem obigen 
Beispiel wechselbezüglich sind. Eine Wechsel-
bezüglichkeit ist nach § 2270 Abs. 2 BGB im 
Zweifel anzunehmen, wenn sich die Ehegatten 
gegenseitig bedenken und für den Fall des 
Überlebens des Bedachten eine Verfügung 
zugunsten einer Person getroff en wird, die mit 
dem anderen Ehegatten verwandt ist. Dies ist 
in unserem Beispiel der Fall, so dass hier von 
einer Wechselbezüglichkeit auszugehen wäre. 
Die Annahme einer solchen Wechselbezüglich-
keit führt zwar zu Lebzeiten beider Ehegatten 
noch nicht dazu, dass hinsichtlich der erbrecht-
lichen Regelung eine Bindungswirkung eintritt. 
Das Testament kann vielmehr etwa durch einen 
gemeinsamen Widerruf beseitigt werden, auch 
durch ein neues gemeinschaftliches Widerrufs-
testament. Auch einseitig kann jeder Ehegatte 
das gemeinschaftliche Testament vollständig 

oder teilweise widerrufen. Der Wi-
derruf bedarf zwar keiner Begrün-
dung, erforderlich ist aber, dass 
dem anderen Ehegatten über den 
Widerruf eine notariell beurkundete 
Erklärung übermittelt wird. Leben 
also beide Ehegatten noch, kann 
relativ unproblematisch eine ab-

weichende Erbfolgeregelung getroff en werden. 
Anders sieht dies jedoch aus, wenn ein Ehe-
gatte verstirbt. Mit dem Tod dieses Ehegatten 
tritt nämlich Bindungswirkung für die wech-
selbezüglichen Verfügungen ein, so dass ein 
Widerruf der wechselbezüglichen Verfügungen 
nicht möglich ist. Lediglich in eng beschränk-
ten Ausnahmefällen kann die testamentarische 
Regelung noch beseitigt werden. Dies ist etwa 
dann der Fall, wenn der überlebende Ehegat-
te das von ihm mit verfasste Testament an-
fi cht. Möglich ist dies, wenn der überlebende 
Ehegatte erneut heiratet und somit ein neuer 
Pfl ichtteilsberechtigter hinzutritt. Gleiches gilt, 
wenn dem überlebenden Ehegatten noch ein 
weiteres Kind geboren wird oder er ein Kind 
adoptiert. Klar ist aber damit zugleich auch, 
dass nach dem Tod des überlebenden Ehegat-
ten die Schlußerbfolge nicht mehr ohne weite-
res geändert werden kann.

Bereits dieses Beispiel zeigt, dass der Gang 
zum Notar vor unliebsamen Überraschungen 
schützen kann. Möglich ist es nämlich ohne 
weiteres, auch in einem gemeinschaftlichen 
Testament klarzustellen, dass derartige Ver-
fügungen gerade nicht wechselbezüglich sein 
sollen. Zu diesem Problempunkt sowie zu wei-
teren möglichen erbrechtlichen Gestaltungen 
kann der Notar letztlich gemeinsam mit den 
Beteiligten Regelungen erarbeiten, die sach-
gerecht sind und die Beteiligten bestmöglich 
absichern.

Tücken des Ehegattentestaments

Lothar Solloch
Rechtsanwalt u . Notar

Fachanwalt für Arbeitsrecht
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Kolping Werkstätten GmbH
Umzüge, Entrümpelungsarbeiten, Entsorgung, 
gebrauchte Möbel, Elektrogeräte, Fahrräder, 

Second Hand Mode uvm.

Hoffskanal 1-5 26871 Papenburg
Tel.: 0 49 61 - 921 70 70 

Möbelabteilung
0 49 61 - 921 70 74

Öffnungszeiten:
Mo-Do: 08:15 Uhr bis 12:30 Uhr u. 13:00 Uhr - 17:00 Uhr

Freitags: 08:15 Uhr - 14:00 Uhr

www.kolping-web.de
Email: werkstatt-papenburg@kolping-web.de

Qualität 
in großer Auswahl
zu fairen Preisen

Alle gebrauchte Artikel

sind in einem geprüften,

guten Zustand.

Bäckerei Gerhard Schute GmbH & Co.KG   Schulstraße 98   26903 Surwold
Tel.: 04965/ 10 44   Fax: 04965/ 91 48 38   www.baeckerei-schute.de



Es war schön,
es war Sommer 

Teil I
Der Blaubeerstrauß

Eine kleine Geschichte 
über die Unendlichkeit der Liebe

Teil II
32 Mythologische und 

märchenhafte Zeichnungen
von Wilfried Stubbe

Erhältlich unter Telefon: 04961 1023, 
Wilfried Stubbe 

oder als E-Book bei Amazon
Preis: 15.-€   ISBN 978-3-00-084577-2
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Neuer Roman von Wilhelm Gruber 
mit Papenburg als Schauplatz

Der gebürtig aus Walchum im Emsland stammende Autor Wilhelm Gruber 
macht im diesjährigen Bücherherbst mit einer Neuerscheinung auf sich auf-
merksam: „Ernis Erben“ ist der Titel des Romans und führt die Handlung 
seines 2020 erschienenen Werkes „Wasserstandsmeldung“ fort. Wilhelm 
Gruber, Jahrgang 1950, hat sich einen Namen als Kinder- und Jugend-
buchautor gemacht, zahlreiche Veröffentlichungen von ihm wurden ausge-
zeichnet und mit Preisen bedacht , bevor er vor fünf Jahren nun seinen ers-
ten Roman vorgelegt hat, der bereits in großen Teilen in Papenburg spielt. 
Die Geschichte findet nun in „Ernis Erben“ eine Fortsetzung, wiederum 
ist die Stadt mit den vielen Kanälen Hauptschauplatz. Die Handlung des 
Romans erstreckt sich über drei Generationen. Der Protagonist aus seinem
Roman „Wasserstandsmeldung“ ,Ernst Patolak, genannt Erni, ist mittler-
weile verstorben und nun geht es um das Erbe. Was soll aus dem klei-
nen Fehnhaus an der Vosswiek werden? Sohn Thomas und Mitglieder der 
Enkelgeneration sowie Nachbar Achim Nee und weitere Personen hegen 
Wünsche und haben Befürchtungen. Wilhelm Gruber schreibt mit viel Em-
pathie und Liebe, er versteht es, auch die kleinen Dinge des Alltags zu 
beschreiben, er baut Spannung auf und zeigt, dass er Papenburg sehr gut 
kennt, auch wenn er Straßennamen und andere Örtlichkeiten gerne mal mit 
erfundenen Bezeichnungen benennt.

Der Roman „Ernis Erben“ von Wilhelm Gruber umfasst 228 Seiten, ist 
im Verlag „tredition“ erschienen und für 14,80 € über den Buchhandel 
zu beziehen.

Buchtipps für Weihnachten
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Seniorenresidenz  Lindenhof
Schubertstr. 3 I 26810 Ihrhove 
Tel.: 04955/93462 14
sb-Ihrhove@wohnpark-weser.de

Besuch vom Nikolaus 17:00 Uhr

ADVENTS
BASAR

Samstag

Wir laden Sie 
herzlich ein,
bei unseren 
Ausstellern zu 
stöbern, Glühwein, 
Kakao, Tee und 
Kaffee zu trinken 
sowie Bratwurst 
und frische Waffeln 
zu essen. 

14:30-19:00 Uhr
06.12.2025

Große Verknobelung ab 16:00 Uhr 

 

AUSSTELLER GESUCHT!



VERANSTALTUNGEN/April

Dinner Kriminale Das letzte Mahl
Hotel-Restaurant Hilling, Mittelkanal links 94, 26871 Papenburg
Fr., 04 Apr. 19:00 - 23:00
Eine festliche Tafel und mindestens ein Mordfall. Dieses Dinner wird zu einem be-
sonderen Abend für alle Freunde der Spannung und des Erlebnisses. Schauen Sie 
nicht nur zu, wie sich eine amüsante Kriminalgeschichte aufbaut, sondern sitzen sie 
mittendrin, werden Zeuge und helfen Sie uns bei der Aufklärung und den Verhaftun-
gen. Mit etwas Fantasie und Kombinationsgabe können Sie auch in das Geschehen 
eingreifen und versuchen einen Mörder dingfest zu machen. Leidenschaft, Intrigen 
und Habgier, können das Motiv sein, aber wer hat es auf wen abgesehen.

ROCK THE CIRCUS - Musik für die Augen
Forum Alte Werft, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg - Untenende
Fr., 11 Apr. 20:00 - 22:00
Atemberaubende Artistik! Legendäre Rock-Songs! Eine einzigartige Show!
Die pulsierende Energie eines Rockkonzerts verschmolzen mit der Faszination 
atemberaubender Zirkusartistik, das ist: „Rock the Circus“. Songs von AC/DC, 
Bon Jovi, Guns ́n ́Roses, Pink Floyd,Queen, den Red Hot Chili Peppers und vielen 
mehr... Die größten Hits der Rock-Geschichte livegespielt von einer Sechs-köpfigen 
Rockband sorgen für jede Menge Gänsehaut-Momente. Artistische Höchstleistun-
gen internationaler Akrobaten steigern die Show zu einer neuen Kunstform–rasant, 
magisch, kraftvoll, unbändig und wild.

Weihnachtsmarkt - Mühlenplatz
Mühlenplatz, Hauptkanal rechts 35, 26871 Papenburg
Fr., 05 Dez. 16:00 - 21:00
Der Weihnachtsmarkt in der Kanalstadt Papenburg ist klein aber sehr gemütlich. 
Die Papenburger Innenstadt wird von einem Kanal durchzogen, in dessen Nähe die 
alte Mühle steht und auf dem großen Platz davor befindet sich am 2. und 3. Advent-
wochenende der Weihnachtsmarkt. Es sind einheitliche gemütliche Verkaufsstände 
und Pavillons, die jeder Händler individuell gestaltet hat. Neben den Angeboten aus 
den Ständen besticht besonders das weihnachtliche und stimmungsvolle Rahmen-
programm zahlreicher Chöre und Musikgruppen. Der Papenburger Weihnachts-
markt öffnet am 2. und 3. Adventwochenende freitags von 16.00 bis 21.00 Uhr, 
samstags von 11.30 bis 21.00 Uhr und sonntags von 11.30 bis 18.30 Uhr.

Papenburger Budenzauber am Hauptkanal
Am Hauptkanal, Hauptkanal, 26871 Papenburg
Mo., 01 Dez. 12:00 - 20:00
Ab dem 25.11.25 bis zum 21.12.25 wird es am Hauptkanal in Papenburg weih-
nachtlich: Täglich gibt es von 12 bis 20 Uhr einen Budenzauber.  Vom 25. November 
bis 21. Dezember 2025 wird’s am Hauptkanal in Papenburg wieder richtig gemüt-
lich – der Budenzauber ist zurück!  Täglich von 12:00 bis 20:00 Uhr erwarten euch 
funkelnde Lichter, leckeres Essen, Glühwein, Eislaufbahn, Kunsthandwerk, Weih-
nachtspyramide, Musik, Walk Acts und natürlich der tägliche Sparkassen-Advents-
kalender. Und für die Kleinen gibt’s wieder ein magisches Kinderprogramm voller 
Spaß und Überraschungen. 

VERANSTALTUNGEN/Dezember

Ebenezer Scrooge
Forum Alte Werft, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg - Untenende
So., 07 Dez. 18:00 - 20:00
Diese neuste Musicalproduktion der Stage Akademie basiert auf den bekannten 
Filmerfolgen „Die Geister, die ich rief“, „Die Muppets Weihnachtsgeschichte“ und 
„Scrooge“ und vereint diese Filmklassiker in einer einzigartigen und neuen Ge-
schichte. In einer magischen Nacht begegnet der hartherzige Ebenezer Scrooge 
sechs Geistern und so geschieht die wundersame Wandlung zum warmherzigen 
Wohltäter. Lassen Sie sich entführen von den Geistern der Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft und tauchen Sie ein in die Welt von Ebenezer Scrooge. Auf mitrei-
ßende Musik, große Balladen, beeindruckende Choreografien und eine berührende 
und spannende Handlung darf sich das Publikum in der Vorweihnachtszeit freuen.

Wenn Kinneraugen lüchten
Forum Alte Werft, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg - Untenende
Fr., 12 Dez. 19:30 - 21:30
„Ein lütt Muh, ein lütt Mäh, un ein Täterätätä, ok ein Tute un ein Rute. Ein lütt Hopp-
hopp-hopp-hopp un ein Dideldadeldum, un ein Wauwauwau, Rataschingdaderata-
bum.“ Wie schön war Weihnachten, als wir noch erwartungsvoll auf den alten bär-
tigen Mann im roten Mantel oder auf das Christkind warteten, neugierig durch das 
Schlüsselloch schauten und mit dem hellen Klingeln des Glöckchens endlich über 
die Geschenke unterm Tannenbaum herfallen durften. Freut Euch auf altbekannte 
Lieder und Gedichte, auf familieneigene Traditionen und Erinnerungen …
Ein niederdeutsches Weihnachtsprogramm.



Apex Revival Party
Alter Güterbahnhof, Bahnhofstraße 21, 26871 Papenburg
So., 20 Apr. 20:00
Am 30. April fand nach dem Abriss des Kolpinghauses die erste Apex Revival Party 
im Güterbahnhof statt und lebt seitdem wieder. Damit das so bleibt, seid ihr einge-
laden zu unserer Nacht voller Rockmusik und Erinnerungen an die legendäre Disko-
thek. Der Eintritt beträgt wie immer 10 € und los geht es dieses Mal eine Stunde 
früher als gewohnt, um 20 Uhr. Für die Musik sorgt niemand geringeres als DJ Uwe 
Müller, eines der Originalgesichter des Apex der Jahre 1985-1998. Der Ideengeber 
Fa. Unicorn Event und der Papenburger Güterbahnhof freuen sich, wenn die Apex 
Anhängerschaft diesem Format weiterhin treu bleibt.

VERANSTALTUNGEN/Dezember

Noël Adventskonzert
Forum Alte Werft, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg - Untenende
So., 14 Dez. 15:00 - 16:30
Zum 75-jährigen Jubiläum hat sich der Knabenchor Hannover einen ganz besonde-
ren Gast gewünscht: London Brass!
Die beiden Spitzenensembles werden zusammen ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit britischen und deutschen Advents- und Weihnachtsliedern nach Papen-
burg bringen und versprechen bei diesem besonderen Konzert festliche Klänge, 
strahlende Augen und ruhige Momente.

Benaissa Lamroubal
Forum Alte Werft, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg - Untenende
Sa., 20 Dez. 20:00 - 22:00
Familienchaos, Alltagswahnsinn und kulturelle Missverständnisse – Banaissa Lam-
roubal lässt nichts aus, um Euch zum Beben zu bringen. Mit einem Feuerwerk aus 
Charme, Witz und Tiefgang wird er Euch im Sturm erobern. Wer da nicht lacht, ist 
wahrscheinlich gerade offline!

Hänsel und Gretel
Forum Alte Werft, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg - Untenende
So., 21 Dez. 15:00
Hänsel und Gretel leben eigentlich vergnüglich mit ihren Eltern am Waldrand und 
freuen sich auf einen saftigen Geburtstagskuchen für Hänsel. Doch die Freude fin-
det ein jähes Ende, als die Vermieterin Roggenschneider Mietschulden einfordert 
und als Anzahlung den Esel und die Beeren für den Kuchen mitnimmt.
Hänsel und Gretel beschließen, wenigstens den Kuchen zu retten, und machen sich 
im Wald auf die Suche nach neuen Beeren. Dabei treffen sie auf einen gefräßigen 
Hasen, einen schlauen Raben und eine listige Hexe.
Eine abenteuerliche, lustige und musikalische Geschichte für alle Märchenfans ab 
5 Jahren.

Weihnachtliche Klänge
Forum Alte Werft, Ölmühlenweg 9, 26871 Papenburg - Untenende
Mi., 17 Dez. 18:30
Ein unvergessliches Benefizkonzert
Das Polizeiorchester Niedersachsen gilt seit über einem Jahrhundert als die „mu-
sikalische Visitenkarte“ der niedersächsischen Polizei und lädt in Papenburg zu 
einem ganz besonderen musikalischen Ereignis ein. Zusammen mit Sängerin und 
Pianistin Susan Albers, bekannt aus „Deutschland sucht den Superstar“ und „The 
Voice of Germany“, erwartet Euch ein Mix aus klassischer Blasmusik über Big-
Band-Sound bis hin zu Jazz – zusammen mit der dynamischen und kraftvollen 
Stimme von Susan Albers. Stimmungsvolle Gänsehautmomente garantiert – und 
gleichzeitig eine gute Sache unterstützen!
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Prüfstelle Aschendorf
Zu den Wallwiesen 4 
26871 Aschendorf 
Fon: 04962 99580

www.gtue-funke.de

Prüfstelle Sedelsberg
Robert-Bosch-Str. 1 
26683 Sedelsberg 
Fon: 04492 9159980

Öffnungszeiten
Mo.  -  Fr.  09:00   -  13:00 Uhr
 14:00   -  18:00 Uhr
Sa. 09:00   -  13:00 Uhr

Hauptuntersuchung
fällig?
Besuchen Sie uns!

Ohne Termin!

2 x in 
Ihrer Nähe!

Täglich von 09:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sonntags von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr

Tel.: 04961-9804818
Hauptkanal links 44, 26871 Papenburg

Hauptkanal links 45
26871 Papenburg



Erster Jugendbeteiligungstag in Papenburg
Die Entscheidungen, die heute in Kommunalpolitik, Stadtplanung und Umweltfragen getroffen werden, prägen das 
Leben der nächsten Jahrzehnte. Das betrifft vor allem junge Menschen. Die Stadt Papenburg setzt hier ein klares 
Zeichen: Mit dem Jugendbeteiligungstag im Rathaus wurde ein konkreter Schritt unternommen, um junge Stimmen 
hörbar und wirksam zu machen.

Rund 35 Jugendliche haben sich am Donnertag, 6. November, im Rathaus der Stadt Papenburg zum Jugendbeteili-
gungstag getroffen. Ziel der Veranstaltung war es, jungen Bürgerinnen und Bürgern konkrete Wege der Mitgestaltung 
aufzuzeigen und erste Projektideen gemeinsam zu entwickeln.

Geleitet wurde der Beteiligungstag von Alicia Meyer, Projektkoordinatorin der Initiative Kinderfreundliche Kommune. In 
mehreren Workshop-Einheiten arbeiteten die Jugendlichen aktiv an Ideen zur Verbesserung ihrer Stadt und diskutier-
ten, wie sie sich dauerhaft in Entscheidungsprozesse einbringen können.

„Es ging nicht nur darum, zu informieren, sondern vor allem darum, miteinander ins Gespräch zu kommen und erste 
Schritte hin zu echten Beteiligungsformaten zu gehen“, erklärte Meyer im Anschluss an die Veranstaltung.
Ein weiteres Treffen der Gruppe ist für Ende November geplant. Dann sollen die ersten Projektideen konkretisiert und 
die nächsten Schritte zur Umsetzung abgestimmt werden.

Bürgermeisterin Vanessa Gattung bedankte sich bei Alicia Meyer und den Jugendlichen:
„Ich hoffe sehr, dass diese Form der Beteiligung langfristig Teil unserer Stadtgesellschaft wird. Die Stimmen junger 
Menschen erinnern uns immer wieder daran, zukunftsgerichtet zu handeln.“

Geleitet wurde der Beteiligungstag von Alicia Meyer, Projektkoordinatorin der Initiative Kinderfreundliche Kommune.
Bildquelle: Stadt Papenburg 
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Stromberg - Wieder alles wie immer
Zwanzig Jahre sind vergangen, seit Bernd Stromberg (Christoph Maria Herbst) und sein Team 
von der Schadensregulierung der CAPITOL-Versicherung die deutsche Büro-Kultur auf den Kopf 
gestellt haben. Damals dominierten flapsige Sprüche, fragwürdige Umgangsformen und Kantinen-
essen ohne vegane Optionen. Nun steht ein Wiedersehen an, das klären soll, ob Stromberg und 
seine einstige Truppe sich ebenso verändert haben wie die moderne Arbeitswelt. Berthold „Er-
nie“ Heisterkamp (Bjarne Mädel), Tanja und Ulf Steinke (Diana Staehly und Oliver Wnuk), Jennifer 
Schirrmann (Milena Dreissig) und Stromberg selbst treffen sich erneut – im Rahmen einer pompös 
inszenierten Reunion vor laufenden Kameras. Doch wie bei jeder Familienfeier kommen alte Kon-
flikte, ungelöste Spannungen und reichlich Alkohol ins Spiel. Was als nostalgische Rückschau 
beginnt, gerät bald außer Kontrolle und endet in einem Chaos, das niemand vorausgesehen hat.ab 04.12.2025

Bibi Blocksberg-Das große Hexentreffen
Die Junghexe Bibi (Nala) freut sich riesig: Der Hexenkongress findet dieses Mal auf dem Blocks-
berg statt – direkt vor ihrer Haustür. Gemeinsam mit Schubia (Carla Demmin) und Flauipaui (Philo-
mena Amari) möchte sie als Helferin mitwirken. Doch kaum treffen die ersten Hexen ein, geraten 
die Ereignisse außer Kontrolle. Zaubersprüche verlaufen schief, die älteren Hexen verhalten sich 
merkwürdig, und die gesamte Versammlung droht zu scheitern. Inmitten des Durcheinanders ste-
hen die drei Junghexen vor einer großen Herausforderung. Mit Einfallsreichtum, Zusammenhalt 
und einer Portion Mut setzen sie alles daran, das drohende Chaos zu bändigen und den Hexen-
kongress zu retten.

ab 11.12.2025

Avatar: Fire and Ash
Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) haben nach dem Ende von „Avatar 2“ 
das Wasserreich des Metkayina-Clans zu ihrer neuen Heimat gemacht. Doch in Frieden werden 
sie dort nicht verweilen können. Schließlich lebt Miles Quaritch (Stephen Lang) weiterhin. Sinnt er 
noch auf Rache nachdem sein Sohn Spider ihn gerettet hat, aber zu Jakes Familie zurückgekehrt 
ist? Neytiri dürfte wenig begeistert sein, dass er noch lebt, da sie ihm sicher die Schuld am Tod 
ihres Sohnes Neteyam gibt. Dazu wird in „Avatar 3“ auch noch ein neues Na‘vi-Volk eingeführt: die 
Feuer-Na‘vi - die sogannten Ash People- zeigen, dass nicht alle Einwohner von Pandora gut sind...
Dritter Teil der „Avatar“-Reihe um die blauen Bewohner des Planeten Pandora. 

ab 17.12.2025

SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!
SpongeBob reist in die Tiefen des Ozeans, um dem Geist des Fliegenden Holländers zu begegnen.

SpongeBob Schwammkopf erhält nach „Der SpongeBob-Schwammkopf Film“ (2004), „Sponge-
Bob Schwammkopf 3D“ (2015) und „SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Ret-
tung“ (2020) eine weitere Fortsetzung, die 2025 auf die großen Leinwände kommen soll.

ab 25.12.2025
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Zur Seeschleuse 1, 26871 Papenburg, Tel.: 0 49 61 - 66 44 0

Jeden Monat ein neues
Spiel zu gewinnen

mailen Sie uns einfach das Stichwort: “Expert“, an konrad.brink@ewetel.net
und Sie nehmen automatisch an der Verlosung teil.

Gewinner/November:  Lovis Frey

Gewinn abholen bei Expert Bening / Bitte vorher anrufen! 04961-66 44 0

Anno 117 Pax Romana: Gestalte das Römische Reich in dieser genreprägenden, strategischen Städte-
bau-Simulation. Baue Städte, während du deinen Einfluss über römische Provinzen ausweitest. Regiere mithilfe wirtschaftlicher 

Stärke, diplomatischem Können oder militärischer Macht.



Sanierung im historischen Rathaus schreitet voran
Die Stadt Papenburg saniert aktuell das denkmalgeschützte historische Rathaus, das im Jahr 1913 gebaut wurde.
 
Ziel der Maßnahme ist es, das Gebäude auf Grundlage der geltenden brandschutztechnischen Standards zu optimie-
ren. Dadurch kann die Stadtverwaltung langfristig die Nutzungssicherheit des Gebäudes für Bürgerinnen und Bürger 
sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten. Die Stadt hat den ersten Bauabschnitt bereits 2022 abge-
schlossen. Die Arbeiten umfassten die Sanierung des Westflügels in Richtung Kirchstraße. Im Zuge der Maßnahmen 
wurden allein in das historische zentrale Treppenhaus 16 Brandschutztüren eingebaut. Außerdem entstand ein neuer 
Empfangsanbau, der von außen barrierefrei zugänglich ist. Im historischen Rathaus befinden sich vor allem interne Be-
reiche wie die Finanzverwaltung, der Personal- und Organisationsbereich sowie das Büro des Verwaltungsvorstandes.
 
Seit April 2025 setzt die Stadtverwaltung den zweiten und letzten Bauabschnitt um, der den Ostflügel in Richtung 
Stadtbibliothek Papenburg betrifft. Die derzeitigen Arbeiten befinden sich im Zeitplan und werden voraussichtlich ge-
gen Ende April 2026 abgeschlossen sein. Anschließend ist das Gebäude wieder vollständig nutzbar.

Mit diesen Maßnahmen bleibt das Rathaus langfristig als Denkmal und Verwaltungsstandort der Stadt erhalten.

Das historische Rathaus der Stadt Papenburg wurde 1913 gebaut.
Bildquelle: Stadt Papenburg





Gut Altenkamp präsentiert besondere Konzertreihe 2026
Mit der neuen Konzertreihe 2026 lädt das Ausstellungszentrum Gut Altenkamp im kommenden Jahr zu außergewöhnlichen Musik-
erlebnissen ein. Sechs Konzerte mit hochkarätigen Künstlerinnen und Künstlern bieten im kommenden Jahr ein breites Spektrum 
an Musikgenuss – von klassischer Virtuosität über literarisch-musikalische Formate bis hin zu Weltmusik in besonderem Ambiente.

Den Auftakt macht am 21. März der Pianist Markus Altenkamp mit einem charmanten, informativem Gesprächkonzert mit dem Titel 
„Bachmaninoff – Barock im Spiegel der Romantik“. Am 18. April folgt ein außergewöhnliches Literaturkonzert: Schauspiel, Musik 
und live entstehende Zeichnungen verschmelzen in „E.T.A. Hoffmann – Der Sandmann“ zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis. 
Ein besonderes Sommerhighlight ist das Scheunenkonzert am 22. August auf dem Sozialen Ökohof St. Josef. Das sizilianische 
Ensemble Unavantaluna verbindet traditionelle Folklore mit modernen Einflüssen und bringt mediterranes Lebensgefühl und mu-
sikalische Leidenschaft nach Papenburg. Die Reihe endet im Oktober mit dem Trio Popp.Roß.Dohrmann, das bereits bei den ost-
friesischen Gezeitenkonzerten für Furore sorgte.

Der Vorverkauf für die Konzertreihe 2026, aber auch für die darin enthaltenen Einzelveranstaltungen, beginnt ab sofort. Das Kon-
zertpaket ist zum vergünstigten Preis von 80 € erhältlich, die Einzelkarte kostet 18,- Euro. Das vergünstigte Gesamtpaket ist eine 
attraktive Möglichkeit, Kultur zu verschenken.
„Musik verbindet – mit dem Abo schenken Sie nicht nur Konzerte, sondern auch die Gelegenheit, gemeinsame Zeit mit der Familie 
oder Freunden zu verbringen“, betont Marco Malorny, Fachbereichsleiter Museen und Soziokultur der Stadt Papenburg.

Karten können telefonisch unter 04961 82 5388 oder per E-Mail an annalena.reich@papenburg.de
bestellt werden. Auf Wunsch ist das Abo auch in liebevoller Verpackung erhältlich.

Die Termine im Überblick:

Sa., 21. März 2026, 17 Uhr: Markus Altenkamp - Bachmaninoff – Barock im Spiegel der Romantik

Sa., 18. April 2026, 17 Uhr:  Literaturkonzert E.T.A. Hoffmann – Der Sandmann

Sa., 20.06.2026, 17 Uhr: Trio Schmuck – Von Klassik bis Tango

Sa., 22. August 2026, 17 Uhr: Unavantaluna – Siculo!

Sa., 19.09.2026, 17 Uhr: Re:flact – Bach & Corea – Invention, Variation, Inspiration

Sa., 17. Oktober 2026, 17 Uhr: Popp.Roß.Dohrmann – Perspectives

Virtuose Kammermusik zwischen Klassik, Jazz und cineastischen Klangwelten bieten das Trio Popp.Roß.Dohrmann.
Foto: Kaupo Kikkas



PAPENBURG 
25.11. - 21.12.25
AM HAUPTKANAL
TÄGLICH 12.00 - 20.00 UHR

Täglich um 16.00 Uhr ab dem 1. Dezember
„Türchen öffne dich“ am Sparkassen-
Adventskalender und Verlosung für Kinder.

Täglich von 12.00 bis 20.00 Uhr
Eislaufbahn für Kinder.

Mittwochs
Bastel-Programm mit Paula. 

Donnerstags
Live Musik auf dem Budenzauber.

05. - 07.12. und 12. - 14.12.25 
Weihnachtsmarkt am Mühlenplatz.

Täglich ab 16.00 Uhr 
Büdchen mit Kunsthandwerk.

HIGHLIGHTS

Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.papenburglocals.de

papenburglocals GmbH
Hauptkanal links 58

26871 Papenburg 

Sparkasse

Emsland

�
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27.11.   ERÖFFNUNG BUDENZAUBER
Ab 16.30 Uhr Eröffnung durch die Bürgermeisterin. 
Ab 17.00 Uhr Frank in Moll live. 

28.11.   ZAUBER-GESCHICHTEN MIT ANTJE 
Wunderbare Weihnachtsgeschichten vorgelesen von Antje. 
Veranstaltungsort: Buchhandlung Eissing, 
Hauptkanal links 55. Max. 15 Kinder auf Anmeldung* 
ab 3 Jahren mit Begleitung / 15.00 - 15.30 Uhr.

28.11.   SAXOPHON-SOLO LIVE 
Ab 19.00 Uhr von der Weihnachtspyramide.

29.11.   SAXOPHON-SOLO LIVE 
Ab 19.00 Uhr von der Weihnachtspyramide.

30.11.   SANTA CLAUS DIXIELAND BAND 
Mit Sängerin Marike Rispens bringt die Band direkt auf 
dem Budenzauber Weihnachtsklassiker & Jazz-
Evergreens – mit Humor, Herz & jeder Menge Stimmung! 
Live ab 16.00 Uhr

03.12.   BASTEL-PROGRAMM MIT PAULA
Selbstgemachte Pralinen und eine Geschenkverpackung 
in Origami-Technik. Veranstaltungsort: Rüther, 
Hauptkanal rechts 39-41 / Max. 10 Kinder auf Anmeldung*  
ab 6 Jahren mit Begleitung / 15.00 - 16.00 Uhr.

04.12.   GERD ZIMMERMANN LIVE
Immer donnerstags Live-Musik von der Weihnachts-
pyramide. Weihnachtskracher & Klassiker, Glühwein 
und gute Laune. Ab 17.00 Uhr

05.12.   ZAUBER-GESCHICHTEN MIT ANTJE
Wunderbare Weihnachtsgeschichten vorgelesen von Antje. 
Veranstaltungsort: Buchhandlung Eissing, 
Hauptkanal links 55 / Max. 15 Kinder auf Anmeldung* 
ab 3 Jahren mit Begleitung / 15.00 - 15.30 Uhr.

ZAUBER-PROGRAMM
05.12.   SAXOPHON-SOLO LIVE
Ab 19.00 Uhr von der Weihnachtspyramide.

07.12.   BALLON-FEE
Hol dir dein Ballon-Unikat beim Budenzauber! Ab 15.00 Uhr.

10.12.   BASTEL-PROGRAMM MIT PAULA
Wie basteln zusammen Pompon-Elche. 
Veranstaltungsort: Böckmann Papenburg, 
Hauptkanal links 53 / Max. 15 Kinder auf Anmeldung*  
ab 6 Jahren mit Begleitung / 15.00 - 16.00 Uhr.

11.12.   SAITENZAUBER VOM MUSIKVEREIN 
PAPENBURG LIVE
Immer donnerstags Live-Musik von der Weihnachts-
pyramide. Weihnachtskracher & Klassiker, Glühwein 
und gute Laune. Ab 18.00 Uhr.

11.12.   KREATIV-WERKSTATT:
LEBKUCHENHAUS
Lebkuchenhaus 2.0 – zusammen mit der Bäckerei Dreyer 
machst du aus einem Klassiker dein persönliches 
Meisterstück. Veranstaltungsort: Kino Papenburg, 
Hauptkanal rechts 27, Max. 20 Kinder auf Anmeldung*  
ab 6 Jahren mit Begleitung, 16.00 - 17.00 Uhr.

12.12.   ZAUBER-GESCHICHTEN MIT ANTJE 
Wunderbare Weihnachtsgeschichten vorgelesen 
von Antje. Veranstaltungsort: Buchhandlung Eissing, 
Hauptkanal links 55 / Max. 15 Kinder auf Anmeldung*  
ab 3 Jahren mit Begleitung / 15.00 - 15.30 Uhr.

12.12.   DUO „ANY 2“ LIVE
Ab 18.00 Uhr von der Weihnachtspyramide.

13.12.   EIN MEER AUS LICHT
Fackellauf ab 16.30 Uhr am Hauptkanal mit 
der Tauchgemeinschaft Papenburg. Ab 17.00 Uhr Live: 
Saxoböhnchen vom Musikverein Papenburg.

14.12.   BALLON-FEE
Hol dir dein Ballon-Unikat beim Budenzauber! 
Ab 15.00 Uhr.

16.12.   KREATIV-WERKSTATT: 
LEBKUCHENHAUS
Lebkuchenhaus 2.0 – zusammen mit der Bäckerei Dreyer 
machst du aus einem Klassiker dein persönliches 
Meisterstück. Veranstaltungsort: Kino Papenburg, 
Hauptkanal rechts 27, Max. 20 Kinder auf Anmeldung*
ab 6 Jahren mit Begleitung, 16.00 - 17.00 Uhr.

17.12.   BASTEL-PROGRAMM MIT PAULA
Makramee-Armbänder ganz einfach selbst knüpfen.
Veranstaltungsort: Monster Zauber Lebenspunkte, 
Hauptkanal rechts 19 / Max. 10 Kinder auf Anmeldung*  
ab 6 Jahren mit Begleitung / 15.00 - 16.00 Uhr.

18.12.   ALEX KOOP LIVE
Immer donnerstags Live-Musik von der Weihnachts-
pyramide. Weihnachtskracher & Klassiker, Glühwein 
und gute Laune. Ab 18.00 Uhr.

19.12.   ZAUBER-GESCHICHTEN 
MIT ANTJE
Wunderbare Weihnachtsgeschichten vorgelesen 
von Antje. Veranstaltungsort: Buchhandlung Eissing, 
Hauptkanal links 55 / Max. 15 Kinder auf Anmeldung* 
ab 3 Jahren mit Begleitung / 15.00 - 15.30 Uhr.

21.12.   BALLON-FEE
Hol dir dein Ballon-Unikat beim Budenzauber!
Ab 15.00 Uhr.

*Anmeldung per E-Mail an info@papenburglocals.de oder 
telefonisch unter 0 49 61 - 82 47 0 mit folgenden Angaben: 
Programm + Datum, Teilnehmer, Telefonnummer + E-Mail.

Alle hier aufgeführten Programmpunkte sind kostenlos.

Bitte pünktlich zum Veranstaltungsort kommen. 
Eltern haften für ihre Kinder.



BEI UNS SIND SIE BESTENS UMSORGT
Pflege und Betreuung in besten Händen: Unser kompetentes und 
langjähriges Team umsorgt Sie und Ihre Angehörigen jederzeit liebe-
voll und auf höchstem Niveau. Mit unserem hauseigenen Minibus 
sind Ausflüge und Einkaufsfahrten in die nähre Umgebung möglich.

Wir bieten Ihnen
• Vollstationäre Pflege 
• Kurzzeitpflege
• Urlaubspflege
• Demenzpflege
• Verhinderungspflege

Am Vosseberg 11 | 26871 Papenburg | T 04961 7743600
papenburg@korian.de | www.bestens-umsorgt.de

 
  

 

Wir sind geimpft &
testenregelmäßig!


